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In der Sitzung des Marktgemeinderates vom 27.07.2021 wurde über 
den aktuellen Planungsstand am Sportzentrum Eggolsheim infor-
miert. Lars Möller vom Büro adlerolesch Landschaftsarchitekten 
aus Nürnberg stellte in einem Sachbericht alle Maßnahmen bei den 
Freianlagen und Sportanlagen vor. Zum Gebäude Sportheim hat 
Architekt Christoph Kaiser, Fürth, den Stand der aktuellen Planung 
dargelegt. Beim Sportzentrum handelt es sich um eine beplante 
Gesamtfläche von etwa zwei Hektar.
Die Bausubstanz des Sportzentrums Eggolsheim ist aus den 1970er 
Jahren. Sie befindet sich in einem mangelhaften Zustand, entspricht 
nicht mehr den Mindestanforderungen und konnte hauptsächlich 
nur für bestimmte Arten des Vereinssports genutzt werden. Die 
geplante Generalsanierung mit Erweiterung soll eine energieeffizi-
ente und barrierefreie Gestaltung des gesamten Anlagenkomplexes 
ermöglichen, um breite Beteiligungsmöglichkeiten zu schaffen und 
zeitgleich als „Best-Practice-Beispiel“ für energieeffiziente Sanie-
rungsmöglichkeiten in die Bürgerschaft strahlen. Die Erweiterung 
selbst, insbesondere im Rahmen der Sportangebote, soll die Anlage 
für die Bürger insgesamt und den Schulsport (Grund- und Mittel-
schule) im Speziellen öffnen.
Aktuell ist auf dem bestehenden Sportgelände der Verein SV DJK 
Eggolsheim mit über 1.300 Mitgliedern aktiv. Er verfügt über ein 
breitgefächertes Sport- und Bewegungsangebot und betreibt eine 
umfangreiche Jugendarbeit. Etwa 30 U-Mannschaften sind in den 
verschiedenen Abteilungen (Basketball, Fußball, Volleyball, etc.) 
tätig. Darüber hinaus werden in der Gymnastikabteilung u.a. Kinder 

bei Kursen wie z.B. Kinderturnen an Bewegung und Sport herange-
führt. Diese Jugendarbeit fördert das Sporttreiben bereits in jungen 
Jahren und ist wichtiger Bestandteil bei der Integration in die örtli-
che Gemeinschaft. Die zukünftig mitnutzende Grund- und Mittel-
schule hat derzeit 15 Klassen und insgesamt ca. 300 Schüler.
Das Nutzungskonzept mit den Vereinen in Kombination mit dem 
Schulsport sowie der potentiellen Öffnung für weiteres bürgerschaft-
liches Engagement und vielfältiger sozialer Projekte bewirkt Syner-
gien und gewährt langfristig eine hohe Auslastung sowie dauerhafte 
Nutzung der Sportanlagen. Die schulische Nutzung beschränkt sich 
vornehmlich auf die Vormittage während der Schulzeit. Hauptsäch-
lich am Nachmittag bzw. am Abend und an den Wochenenden sind 
die Vereine mit ihren Sportangeboten vertreten.
Zur baulichen Tätigkeit:
Im Norden wird die Zufahrt von knapp drei Metern auf 4,75 m ver-
breitert, so dass der Begegnungsverkehr problemlos möglich sein 
wird. Der B-Platz bleibt weitgehend unberührt. Lediglich Flutlicht 
und Ballfangzaun werden erneuert. Das Zentrum der Sportanlage 
bildet der sog. Campus. Es werden ein Beachvolleyballfeld mit 
Kugelstoßanlage, ein multifunktionaler Hartplatz für den Ballsport 
(Handball, Basketball, Fußball, Volleyball) und mit Hoch- und 
Weitsprunganlage gebaut. Dazu gehört auch eine 4 x 100m Lauf-
bahn. Die Anlage ist mit LED-Flutlichtern ausgeleuchtet. Neben der 
Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen soll auch Aufenthaltsqua-
lität geschaffen werden. So sind Sitzmöglichkeiten unter Bäumen 
vorgesehen, die zum Zuschauen einladen. Zur Funktionalität gehört 

für die Ortschaften Bammersdorf, Drosendorf, Drügendorf, Eggolsheim, Götzendorf,
Kauernhofen, Neuses, Rettern, Schirnaidel, Tiefenstürmig, Unterstürmig, Weigelshofen
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Markt Eggolsheim 
 

Wahlbekanntmachung 
   

1.       Am 26.09.2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. Die Wahl dauert von 08.00 bis 18.00 Uhr. 
 

2.  Die Gemeinde ist in 8 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 01.09.2021 bis 05.09.2021 übersandt 
worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 

Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 16.00 Uhr in Eggolsheim, Jos.-Kolb-
Str. 10 A in der Eggerbach-Halle zusammen. 
 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist. 
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen.  
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel 
ausgehändigt. 

Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.  
 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvor-
schläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis 
für die Kennzeichnung, 
 

b)    für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der zugelassenen Lan-
deslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
Der Wähler gibt seine Erststimme in der Weise ab, 

 

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll, 

 

und seine Zweitstimme in der Weise, 
 

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 

 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine 
darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 

a)   durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
b)   durch Briefwahl 
teilnehmen. 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtli-
chen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 
Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des Bundes- 
wahlgesetzes).  

 Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme 
gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe 
bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Wil-
lensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes). 

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches). 

 
 
Eggolsheim, den 30.07.2021     Die Gemeindebehörde Markt Eggolsheim 
                                                                                                                             
                                                                                                                       gez. Schwarmann,1. Bürgermeister 

gez. Schwarzmann, 1. Bürgermeister

AMTLICHE MITTEILUNGEN
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Anlage 5

(zu § 20 Abs. 1)

Bekanntmachung
der Gemeindebehörde

über das Recht auf Einsicht in das
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen

für die Wahl zum Deutschen Bundestag
am ………………………………………

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Gemeinde –

die Wahlbezirke der Gemeinde …………………………………………………………………………

wird in der Zeit vom ……………………………………… bis …………………………………………
(20. bis 16. Tag vor der Wahl)

während der allgemeinen Öffnungszeiten1)

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 2)
(Ort der Einsichtnahme)

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständig-
keit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen 
will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wähler-
verzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahl-
berechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes ein-
getragen ist.

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät
möglich.3)

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag
vor der Wahl,

spätestens am …………………………………… bis ………………………………… Uhr, bei der Gemeindebehörde4)
(16. Tag vor der Wahl)

Einspruch einlegen.

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum …………………………

……………………………………………………… eine Wahlbenachrichtigung.
(21. Tag vor der Wahl)

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das
Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein
und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4.
(Nummer und Name)

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises

oder

durch Briefwahl

teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis …………………………………………………………………

Anlage 5
(zu § 20 Abs. 1)

26.09.2021

Eggolsheim

10.09.202106.09.2021

Rathaus Eggolsheim - Bürgerbüro, Hauptstr. 27, 91330 Eggolsheim

10.09.2021

05.09.2021

236 Bamberg

12:00 Uhr

Markt Eggolsheim 
 

Wahlbekanntmachung 
   

1.       Am 26.09.2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. Die Wahl dauert von 08.00 bis 18.00 Uhr. 
 

2.  Die Gemeinde ist in 8 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 01.09.2021 bis 05.09.2021 übersandt 
worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 

Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 16.00 Uhr in Eggolsheim, Jos.-Kolb-
Str. 10 A in der Eggerbach-Halle zusammen. 
 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist. 
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen.  
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel 
ausgehändigt. 

Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.  
 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvor-
schläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis 
für die Kennzeichnung, 
 

b)    für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der zugelassenen Lan-
deslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
Der Wähler gibt seine Erststimme in der Weise ab, 

 

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll, 

 

und seine Zweitstimme in der Weise, 
 

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 

 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine 
darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 

a)   durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
b)   durch Briefwahl 
teilnehmen. 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtli-
chen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 
Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des Bundes- 
wahlgesetzes).  

 Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme 
gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe 
bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Wil-
lensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes). 

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches). 

 
 
Eggolsheim, den 30.07.2021     Die Gemeindebehörde Markt Eggolsheim 
                                                                                                                             
                                                                                                                       gez. Schwarmann,1. Bürgermeister 

AMTLICHE MITTEILUNGEN
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5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis
nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum ………………………………………………………………)
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung
(bis zum ………………………………………………………) versäumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der
Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss
des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum ………………………… 
……………………, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden.
(2. Tag vor der Wahl)

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm
bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c
angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen.

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass
er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen
Person bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte

– einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,

– einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,

– einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag
und

– ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung 
zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die 
bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor 
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern.

Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die
angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform ausschließlich 
von ……………………5) unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abge-
geben werden.

……………………………, den …………………………

Die Gemeindebehörde

………………………………………………………………

1) Wenn andere Zeiten bestimmt sind, diese angeben.
2) Für jeden Ort der Einsichtnahme ist anzugeben, ob er barrierefrei oder nicht barrierefrei ist. Wenn mehrere Einsichtsstellen eingerichtet sind, 

diese und die ihnen zugeteilten Ortsteile oder dgl. oder die Nummern der Wahlbezirke angeben.
3) Nichtzutreffendes streichen.
4) Dienststelle, Gebäude und Zimmer angeben.
5) Gemäß § 36 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes amtlich bekannt gemachtes Postunternehmen einsetzen.

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis
nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum ………………………………………………………………)
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung
(bis zum ………………………………………………………) versäumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der
Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss
des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum ………………………… 
……………………, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden.
(2. Tag vor der Wahl)

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm
bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c
angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen.

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass
er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen
Person bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte

– einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,

– einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,

– einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag
und

– ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung 
zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die 
bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor 
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern.

Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die
angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform ausschließlich 
von ……………………5) unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abge-
geben werden.

……………………………, den …………………………

Die Gemeindebehörde

………………………………………………………………

1) Wenn andere Zeiten bestimmt sind, diese angeben.
2) Für jeden Ort der Einsichtnahme ist anzugeben, ob er barrierefrei oder nicht barrierefrei ist. Wenn mehrere Einsichtsstellen eingerichtet sind, 

diese und die ihnen zugeteilten Ortsteile oder dgl. oder die Nummern der Wahlbezirke angeben.
3) Nichtzutreffendes streichen.
4) Dienststelle, Gebäude und Zimmer angeben.
5) Gemäß § 36 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes amtlich bekannt gemachtes Postunternehmen einsetzen.

er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer ande-
ren Person bedienen.

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehin-
dert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebens-
jahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuch-
licher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt 
oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

05.09.2021

24.09.2021

10.09.2021

Deutsche Post AG

Eggolsheim 30.07.2021

Markt Eggolsheim

gez. Schwarzmann, 1. Bürgermeister
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Neunutzung Altes Rathaus Eggolsheim -
Online-Umfrage
Der Markt Eggolsheim hat für die Ortsentwicklung Eggolsheim 
im Jahr 2017 ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept 
(ISEK) beschlossen. Bereits während des Ent-wicklungsprozesses 
wurde von der Projektgruppe „Gebäude und Wohnumfeld“ die 
Neunutzung und Sanierung des denkmalgeschützten Rathauses als 
wichtiges Projekt genannt und später auch als Leuchtturmprojekt in 
die Maßnahmenliste aufgenommen.

Das denkmalgeschützte Alte Rathaus Eggolsheim (erbaut 1699) ist 
ein Einzeldenkmal und wurde zuletzt vom Musikverein Eggolsheim 
genutzt. Aufgrund eines Schadens in der Elektrik kann es nicht 
mehr genutzt werden und ist seit 2018 ein sanierungsbedürftiger 
Leerstand in der Eggolsheimer Ortsmitte. Das schöne, zentral gele-
gene Gebäude soll nun eine neue Verwendung bekommen und dazu 
zielgerichtet saniert werden.

Über diese Umfrage sollen von Ihnen, den Bürgerinnen und Bür-
gern, Meinungen und erste Nutzungsideen erhoben und gewichtet 
werden. Die Erkenntnisse fließen in die Beschluss-findungen des 
Marktgemeinderates ein und bilden somit die Grundlage für die 
weitere Vorgehensweise.

Die Teilnahme an der Umfrage ist ganz einfach: 
Per Handy oder Tablet gelangen Sie über den unten abge¬druckten 
QR-Code direkt zur Umfrage. Oder verwenden Sie folgenden Link:
https://easy-feedback.de/neunutzung-altes-rathaus/1348818/9n9ql6

Von Freitag, 16.07.2021 bis einschließlich Sonntag, den 8.08.2021 
haben Sie die Möglichkeit zum Mitmachen. Sollten Sie nicht über 
die notwendigen technischen Medien verfügen, dann ist auch 
selbstverständlich die Teilnahme über den in der letzten Ausgabe 
(GZ 14/2021) abgedruckten Fragebogen möglich.

Ihr ausgefüllter Fragebogen muss dann ebenfalls bis einschließlich 
Sonntag, den 8.08.2021 im Briefkasten des Rat¬hauses (Haupt-
straße 27) eingegangen sein. Die Gemeinde Eggolsheim freut sich 
auf Ihre Meinungen und Anregungen und hofft auf Ihre rege Teil-
nahme.
Die Ergebnisse werden über die Gemeindezeitung und unsere Inter-
netseite bekannt gegeben. 
Link zur Umfrage:

Sitzungstermine
Dienstag, den 21. September 2021, 17.00 Uhr
Bau-, Umwelt-, Energie-, Landschafts- und Forstausschuss

Dienstag, den 28. September 2021,18.00 Uhr
Marktgemeinderat

HINWEIS:
Alle Sitzungen finden weiterhin im Veranstaltungssaal der Egger-
bach-Halle, Josef-Kolb-Str. 10 A, in Eggolsheim statt. Dort kann mit 
ausreichendem Abstand bestuhlt werden. Die Sitzungen sind öffent-
lich, wir bitten in diesem Zuge aber alle etwaigen Besucher immer 
den notwendigen Mindestabstand zu beachten!
Die Tagesordnungen zu den Sitzungen können eine Woche vor Sit-
zungstermin auf der Website www.eggolsheim.de im Bürgerinforma-
tionssystem eingesehen werden.

Markt Eggolsheim
Erreichbarkeit der Verwaltung
in der aktuellen Situation
Das Rathaus hat aktuell grundsätzlich für externe Personen geschlos-
sen. Das Bürgerbüro des Rathauses wickelt aber gegen Terminver-
einbarung den Parteiverkehr fix zu folgenden Zeiten ab.

Montag bis Donnerstag: 08.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag:  08.00 bis 12.00 Uhr und
   14.00 bis 18.00 Uhr
Freitag:08  .00 bis 12.00 Uhr

Nach personeller Möglichkeit weiten wir die Terminvergaben flexi-
bel von Montag bis Mittwoch auch auf die Nachmittage aus, damit 
wir bei Bedarf mehr Bürger bedienen können.

TERMINVEREINBARUNG:
Bitte melden Sie sich telefonisch unter 09545/444-142 bzw. -143 fürs 
Bürgerbüro an. Auch eine Terminanfrage per E-Mail über buergerbu-
ero@eggolsheim.de ist jederzeit möglich.

GRÜNDE:
Sie haben durch diese Praxis den Vorteil, dass wir viele Dinge bereits 
abschlussfertig vorbereiten können und sich die Kontaktzeiten auf 
das absolut Notwendige beschränken. Warteschlangen haben Sie 
dadurch auch nicht zu befürchten und die Abwicklung erfolgt in der 
Regel viel schneller.
Für den Parteiverkehr haben wir eine Möglichkeit geschaffen, Sie 
von außen, infektionsschutzkonform und geschützt durch eine Plexi-
glasscheibe, bedienen zu können.

AUSWEIS- UND PASSABHOLUNG OHNE TERMINVEREINBARUNG 
MÖGLCH:
Die Ausweisabholung ist auch ohne Terminvereinbarung möglich. 
Am Sonderfenster am Bürgerbüro brauchen Sie an den Donnerstagen 
von 14.00 bis 18.00 Uhr keinen Termin, um Ihre neuen Pässe oder 
Ausweise abzuholen. Bitte bringen Sie aber die Altdokumente mit, 
dass wir diese einziehen bzw. ungültig machen können.

Die telefonische Erreichbarkeit aller anderen Abteilungen des Rat-
hauses ist zu den üblichen Dienstzeiten gewährleistet. Bitte ver-
einbaren Sie zur Fallbearbeitung einen Termin über die zentrale 
Rufnummer 09545/444-100 oder direkt mit der Durchwahlnummer/
Mailadresse des Sachbearbeiters. Diese finden Sie unter: www.
eggolsheimde/personen.html.
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Auch per Mail können Sie jederzeit alle Mitarbeiter/innen und Abtei-
lungen kontaktieren. Die jeweiligen Kontakte können Sie unserer 
Website entnehmen unter www.eggolsheim.de/personen.html.

Rentenberatung im Rathaus
Da wir unsere neuen zuständigen Mitarbeiter auf Grund von ausge-
fallenen Schulungen der Deutschen Rentenversicherung während 
der Corona-Krise nicht nachqualifizieren konnten, müssen wir die 
Rentenberatung sowie die Antragsannahme im Rathaus temporär bis 
auf Weiteres leider einstellen. Ab Herbst 2021 sollen die entspre-
chenden Schulungen durch die Deutsche Rentenversicherung wieder 
aufgenommen werden. Erst wenn unsere Mitarbeiter entsprechend 
geschult sind, können wir den Service wieder anbieten. Ein rechts-
sicheres und kompetentes Agieren ist in Rentenfragen unerlässlich. 
Wir bitten alle Bürger und Bürgerinnen um Verständnis!

Alternative Beratungsangebote in Rentenfragen und 
Rentenantragsaufnahme
Alternativ können Sie sich bei Fragen zu Rententhemen direkt an die 
Auskunft- und Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung in 
Bamberg wenden. Die Rentenantragsaufnahme übernimmt gerne das 
Versicherungsamt des Landratsamtes Forchheim. Zusätzlich besteht 
mittlerweile auch die Möglichkeit, die Rentenanträge selbst online 
bei der Deutschen Rentenversicherung zu stellen.

Hier Ihre Kontaktmöglichkeiten:
Deutsche Rentenversicherung
Auskunft- und Beratungsstelle Bamberg
Promenadenstr. 1 A
96047 Bamberg
Tel. 0951/982080
E-Mail: beratung-bamberg@drv-nordbayern.de

Landratsamt Forchheim
Versicherungsamt
Am Streckerplatz 3
91301 Forchheim
Tel. 09191/86-222
E-Mail: sozialeangelegenheiten@lra-fo.de

Antragstellung ONLINE
Deutsche Rentenversicherung
Website: www.deutsche-rentenversicherung.de
Untermenü: Online-Dienste

Sommerpause Gemeindezeitung
Wir weisen darauf hin, dass mit dieser Gemeindezeitung die letzte 
Ausgabe vor der Sommerpause erscheint. Alle dringenden amtlichen 
Bekanntmachungen entnehmen Sie der Tagespresse und/oder der 
amtlichen Bekanntmachungstafel. Auf die Hinweise auf der Home-
page und/oder der Facebook-Seite der Marktgemeinde wird ebenfalls 
verwiesen. Die erste Ausgabe nach der Sommerpause erscheint am 
10. September (16/2021, Redaktionsschluss 02. September). Wir 
bitten um Beachtung!

Fälligkeit der Grund- und Gewerbesteuer 3. Quartal 
2021
Die Grund- und Gewerbesteuer für das 3. Quartal 2021 ist am 
15.08.2021 fällig. Zahlungspflichtige werden aufgefordert, die 
Steuern und Abgaben in den nächsten Tagen bei der Marktkasse 
einzuzahlen bzw. auf eines der Konten des Marktes Eggolsheim zu 
überweisen, da sonst nach Fälligkeit nach der Kostensatzung vom 6. 

Dezember 1993 Mahngebühren erhoben werden bzw. nach § 240 AO 
1977 Säumniszuschläge festgesetzt werden müssen.

An alle Grundstückseigentümer
Sehr geehrte/r Grundstückseigentümer/in,
das vom Markt Eggolsheim bzw. vom Zweckverband zur Wasserver-
sorgung der Eggolsheimer Gruppe beauftragte Fachbüro Dr. Schulte | 
Röder Kommunalberatung aus Veitshöchheim führt von Mai bis vor-
aussichtlich September im gesamten Gemeindegebiet Vermessungen 
bzw. Aktualisierungen der vorhandenen Geschossflächen durch.
Die Vermessungen sind erforderlich, um die Grundlagen zur Kalku-
lation der zukünftigen Herstellungsbeiträge sowie der anstehenden 
Verbesserungsbeiträge für die gemeindliche Entwässerungseinrich-
tung zu ermitteln. Parallel zu diesen Erfassungen sollen auch die 
Beitragsflächen zur Wasserversorgung des Zweckverbandes der 
Eggolsheimer Gruppe aktualisiert werden.
Für diese sogenannten Globalberechnungen müssen von allen ange-
schlossenen und anschließbaren Grundstücken die tatsächlichen 
Geschossflächen ermittelt werden. Darunter fallen auch Flächen, 
die nicht baugenehmigungspflichtig sind und für die deswegen bei 
der Gemeindeverwaltung keine Unterlagen vorliegen. Da die zuletzt 
durchgeführten Erhebungen schon längere Zeit zurückliegen und in 
der vergangenen Zeit eine Fülle von Rechtsprechungsänderungen 
eingetreten sind, müssen diese Arbeiten nun zum rechtssicheren 
Erlass von endgültigen Beitragssatzungen vorgenommen werden. 
Zum Zweck einer nachvollziehbaren und gerechten Berechnung 
werden die genauen Maße benötigt. Für diese Vermessungsarbeiten 
und Bestandserfassungen fallen für die Grundstückseigentümer kei-
nerlei Kosten an.
Im Anschluss an die Vermessungsarbeiten, voraussichtlich im 
Spätjahr 2021, werden die Grundstückseigentümer zu einer Infor-
mationsveranstaltung eingeladen, soweit dies die dann aktuelle 
Corona-Situation zulässt, bei der sowohl über die endgültige Höhe 
der zukünftigen Beiträge für die Entwässerungseinrichtung als auch 
über die Grundlagen zur Berechnung der beitragspflichtigen Flächen 
informiert wird.
Mit der schriftlichen Einladung für diese Versammlung erhalten alle 
Grundstückseigentümer eine Kopie der erfassten Aufmaße über ihre 
Grundstücks- und Geschossflächen. In anschließenden Anhörtermi-
nen wird dann nochmals Gelegenheit zur Einzelaufklärung gegeben; 

WICHTIGER HINWEIS DER REDAKTION
Artikel für die Gemeindezeitung – neue Postfachadresse

Bitte senden Sie ab sofort alle Artikel für die Gemeindezeitung an 
die neue Postfachadresse gemeindezeitung@eggolsheim.de. 
Aus technischen und organisatorischen Gründen bitten wir Sie, 
die Textbeiträge für die Gemeindezeitung direkt in die E-Mail 
einzufügen und nicht als Dokumentanlage (z.B. Word) zu versen-
den. Auf Formatierungen soll weitestgehend verzichtet werden, 
außer diese sind ausdrücklich gewünscht. Die Lieferung etwaiger 
Bildbeiträge muss als Dokumentanlage der Mail vorzugsweise im 
JPG-Format erfolgen.

Bei persönlichen Fragen zur Gemeindezeitung wenden Sie sich 
bitte künftig an Frau Verena Fechner, Tel. 09545/444-120.
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bei Unklarheiten können erforderlichenfalls Nachmessungen im Bei-
sein der Grundstückseigentümer durchgeführt werden.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass in den meisten Fällen die 
Wohngebäude nur von außen vermessen werden bzw. die vom Fach-
büro bereits früher erfassten Flächen von außen überprüft werden. 
Hierzu muss in der Regel nur das Grundstück betreten werden. Nur 
wenn maßgebliche Daten, beispielsweise über die Fläche des Kel-
lers oder den Ausbauzustand des Dachgeschosses nicht hinreichend 
genau von außen ermittelt werden können, ist auch ein Betreten 
dieser Gebäude erforderlich. Bei Nebengebäuden ist ein Betreten 
meistens erforderlich, um eventuell vorhandene Anschlüsse an die 
Wasserversorgungs- bzw. die Entwässerungseinrichtung ermitteln zu 
können.
Die Rechtsgrundlage, wonach die Gemeinde – bzw. die im Auftrag 
handelnden Vertreter – Grundstücke betreten und Geschossflächen 
bei Gebäuden vermessen darf, ergibt sich aus Art. 5 des Kommu-
nalabgabengesetzes (KAG) i.V. mit §§ 99 ff. der Abgabenordnung.
Bitte gestatten Sie den Vermessern Zutritt zum Grundstück und zu 
den Gebäuden, erteilen Sie die erforderlichen Auskünfte und lassen 
Sie die Vermessungen zügig durchführen. Die Mitarbeiter des Fach-
büros sind mit Vollmachten der Gemeinde ausgestattet und informie-
ren Sie im Rahmen der Vermessungsarbeiten gerne auch persönlich.
Die Vermesser sind bzgl. der herrschenden Corona-Schutzmaß-
nahmen sensibilisiert. Wir versichern, dass die Vermessungen mit-
tels Lasermessgeräten und unter Einhaltung der vorgeschriebenen 
Abstandsregeln coronakonform stattfinden können.

Bauarbeiten im Bereich des Bahnhofes Eggolsheim
Die Deutsche Bahn informiert, dass es in der Zeit vom
- 31.07.2021 bis 02.08.2021 jeweils in der Zeit von
 23.00 bis 4.00 Uhr (2 Nächte)
- 07.08.2021 bis 09.08.2021 jeweils in der Zeit von
 23.00.bis 4.00 Uhr (2 Nächte)
- 14.08.2021 bis 20.08.2021 jeweils in der Zeit von
 23.00.bis 5.00 Uhr (6 Nächte)
durch Oberleitungsarbeiten, Tiefbauarbeiten und Rückbauarbei-
ten im Bereich des Bahnhofes Eggolsheim zu Lärmbelästigungen 
kommen wird. Zum Einsatz kommen u.a. Kettenbagger, Abbruch-
hammer, Zweiwegebagger und LKWs. Damit der Zugverkehr so 
wenig wie möglich beeinträchtigt wird, können diese Arbeiten nur in 
den nächtlichen Zugpausen durchgeführt werden. Wir sind bemüht, 
die von den Bauarbeiten ausgehenden Störungen so gering wie mög-
lich zu halten. Trotzdem lassen sich Beeinträchtigungen und Verän-
derungen im Bauablauf nicht gänzlich ausschließen. Dafür bitten wir 
um Entschuldigung.

Forstrechte Kauernhofen
Neueinteilung
Seit der Vergabe der Holzrechte im November 2020 wurden weitere 
Forstrechte von Rechtlern abgelöst und an den Markt Eggolsheim 
übertragen. Dadurch müssen die Hufe neu eingeteilt werden. Sofern 
weitere Rechtler eine Ablösung ihres Forstrechtes und die Übertra-
gung an den Markt Eggolsheim wünschen, so möchten sie sich bitte 
mit Herrn Robert Huber, Markt Eggolsheim, Tel. 09545/444-162, 
mail: huber@eggolsheim.de in Verbindung setzen. Weitere Ablösun-
gen können so bei der erforderlichen Neueinteilung berücksichtigt 
werden.

Abfallinfo
Entsorgung von Asbestzementplatten (“Eternit“)
Immer wieder müssen die Polizei und das Landratsamt Forchheim 
vermehrt Hinweisen nach alten asbestfaserhaltigen Wellzement-

platten nachgehen. Wir weisen darauf hin, dass die Nutzung und 
Lagerung solcher Platten verboten ist! Bestehende und intakte Dach-
eindeckungen, die bis 1993 verbaut wurden, haben jedoch Bestands-
schutz. Sind die Platten einmal ausgebaut, handelt es sich aber immer 
um gefährlichen Abfall, der ordnungsgemäß entsorgt werden muss. 
Sowohl die Lagerung, als auch Weiterverwendung der als krebserre-
gend eingestuften asbesthaltigen Platten, beispielsweise zum Abde-
cken von Holzstößen, ist verboten. Verstöße werden von der Polizei 
als Straftaten nach § 326 StGB verfolgt. Es drohen entsprechende 
Strafen oder bei geringfügigen Verstößen zumindest empfindliche 
Geldbußen.
Die Entsorgung der Platten muss über zertifizierte Entsorgungsbe-
triebe erfolgen oder sie können selbst an das Entsorgungszentrum 
Deponie Gosberg angeliefert werden. Die Platten sind hierbei in 
gewebeverstärkte Säcke (Big Bags) mit Warnaufdruck „Asbest“ 
dicht zu verpacken. Big Bags können am Entsorgungszentrum Depo-
nie Gosberg erworben werden. Die Annahme von Asbestzementab-
fällen ist Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:15 Uhr möglich. Die 
Gebühr beträgt 132 €/t und wird anteilig berechnet.
Weitere Infos finden Sie unter www.lra-fo.de/entsorgungszentrum 

Bekanntmachung einer Auslegung 
im Amtsblatt
Markt Eggolsheim
Flurneuordnung Regnitz-Aisch II
Markt Eggolsheim, Landkreis Forchheim
Flurbereinigungsbeschluss

Bekanntmachung
Das Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken hat mit Flurberei-
nigungsbeschluss vom 01.07.2021 das Verfahren Regnitz-Aisch II - 
Regelverfahren - angeordnet.
Der Flurbereinigungsbeschluss und eine Gebietskarte sowie das Ver-
zeichnis der in das Verfahren einbezogenen Flurstücke sind in der 
Verwaltung des Marktes Eggolsheim, Hauptstr. 27, 91330 Eggols-
heim, vom 09.08.2021 mit 09.09.2021 ausgelegt und können dort 
während der Dienststunden eingesehen werden.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist das Rathaus weiterhin abge-
sperrt. Jeder Bürger, der die genannten Unterlagen einsehen möchte, 
wird daher gebeten, am Hintereingang des Rathauses (Bereich 
Kulturscheune) die Klingel bei „Bauamt“ zu betätigen. Dann wird 
geöffnet und Eintritt gewährt. Eine FFP2-Maske ist dabei zu tragen. 
Da bei der Einsichtnahme der Mindestabstand eingehalten werden 
muss, wird empfohlen, sich zur Vermeidung von Terminüberschnei-
dungen mit anderen Interessenten vorher telefonisch beim Bauamt 
(09545/444-166 oder 444-162) anzukündigen oder einen persönli-
chen Termin zur Einsichtnahme unter den genannten Telefonnum-
mern oder mittels einer Nachricht per Mail an markt.eggolsheim@
eggolsheim.de zu vereinbaren.

Der Flurbereinigungsbeschluss und die Gebietskarte können inner-
halb von vier Monaten nach dem Zeitpunkt dieser öffentlichen 
Bekanntmachung auch auf der Internetseite des Amtes für Ländliche 
Entwicklung Oberfranken unter dem Link „Einleitung und Änderung 
des Verfahrensgebietes“ eingesehen werden
(https://www.ale-oberfranken.bayern.de/137278/).

Eggolsheim, 19.07.2021
Claus Schwarzmann
1. Bürgermeister
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Markt Eggolsheim ist „Fairtrade-Gemeinde“
Auszeichnung in Eggolsheim am 23. Juni: Wichtiges Engagement 
auch in Zeiten von Corona, Kommunen und Schulen leisten 
konkreten Beitrag zur Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele
Der Markt Eggolsheim wurde am Freitag, den 23. Juni, als 747. 
Kommune mit dem Titel ausgezeichnet. In Zeiten von Corona erfolgt 
die Auszeichnung digital. Gleichzeitig fand auch die Auszeichnung 
der Schule als „Fairtrade School“ statt. Dem gemeinsamen Einsatz 
zahlreicher Engagierter ist es zu verdanken, dass in Eggolsheim, 
in der Schule und in vielen weiteren Bereichen des gemeindlichen 
Lebens der Fairtrade-Gedanke integriert wurde. Bürgermeister Claus 
Schwarzmann sagte „…dass die Idee funktioniert, zeigt das große 
bundesweite Interesse von Kommunen jeder Form und Größe. „Was 
2009 mit Saarbrücken als erster Stadt begann, hat einen Domino-
Effekt ausgelöst“, sagte Dieter Overath, Vorstandsvorsitzender 
vom Verein TransFair, der die Kampagne trägt. „In der öffentlichen 
Beschaffung, im Stadtmarketing, in Gastronomie und Handel, in 
Schulen und Vereinen bringt die Kampagne neue Partner zusammen 
und entwickelt eine eigene Dynamik in der Kommune. Mit ihrem 
Engagement tragen die Fairtrade-Towns auch dazu bei, die Ent-
wicklungsziele der UN in die Praxis umzusetzen“. Derzeit gibt es 
in Deutschland 730. Fairtrade-Städte, Landkreise, Gemeinden und 
sogar eine Insel. 

Die Kampagne Fairtrade-Towns fördert gezielt den fairen Handel auf 
kommunaler Ebene und die Auszeichnungen sind das Ergebnis einer 
erfolgreichen Vernetzung von Personen aus Zivilgesellschaft, Politik 
und Wirtschaft. Städte und Gemeinden spielen eine entscheidende 
Rolle bei der Umsetzung globaler Entwicklungsstrategien. Die Kam-
pagne Fairtrade-Towns bietet Kommunen mit den fünf Kriterien, die 
es zu erfüllen gilt, konkrete Handlungsoptionen. So sind Fairtrade-
Towns auch wichtige Akteure für die Implementierung der globalen 
Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals) der Vereinten 
Nationen.

Die Kriterien für die Auszeichnung sind: Die Gründung einer Steue-
rungsgruppe zur Koordinierung der Aktivitäten, ein offizieller Rats-
beschluss zur Beteiligung an der Kampagne, eine bestimmte Anzahl 
an Verkaufsstellen und Gastronomie, die faire Produkte anbieten, 
teilnehmende Vereine, Gemeinden und Schulen sowie mediale 
Berichterstattung über die Aktionen. Neben engagierten Kommunen 
gibt es in Deutschland bereits über 700. Fairtrade-Schools und 30. 
Fairtrade-Universities.
Wer mehr zu diesem Thema erfahren möchte, der kann sich auf der 
Homepage unter www.eggolsheim.de/fairtrade.html umschauen. 
Hier findet man weitere Hintergrundinformationen über alle Betei-
ligten Akteure in Eggolsheim, Kontakte und anstehende Aktionen 
wie zum Beispiel das geplante faire Frühstück im Rahmen der Fairen 
Woche vom 10.-24. September.

Jagdgenossenschaft Eggolsheim V - Drosendorf
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2021
Die Jagdgenossenschaft Drosendorf lädt ihre Jagdgenossen und 
deren Bevollmächtigte herzlich zur Jahreshauptversammlung ein. 
Die Versammlung findet am Freitag, 03.09.2021  um 19.00 Uhr auf 
dem Kropfeld Keller in Drosendorf statt. Folgende Tagesordnung ist 
vorgesehen: 
1 . Begrüßung durch den Jagdvorstand
2. Totengedenken
3. Jahresbericht des Jagdvorstehers
4. Bericht des Schriftführers
5. Bericht des Kassier
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Abstimmung zur Verwendung des Jagdpachtschillings
8. Antrag auf Verlängerung des Jagdpachtvertrages
9. Wünsche und Anträge; 
Wir weisen darauf hin, dass eine kurzfristige Absage durch Schutz-
maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie nötig sein kann. 
Darüber hinaus ist auf die Einhaltung der aktuell gültigen Schutz-
maßnahmen zu achten. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis. 
Anschließend gibt es das alljährliche Jagdessen.
Die Versammlung ist eine geschlossene Veranstaltung.
Zacharias Zehner, Schriftführer

AMTLICHE MITTEILUNGEN
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Kinder und Jugendliche,

In der letzten Gemeindezeitung hatte ich zu einer Bürgerversammlung mit dem Thema „Ansiedlung eines Technolo-
gie- und Logistikzentrums im Bereich der Spedition Klumm“ eingeladen. Die Veranstaltung am 21. Juli um 19 Uhr 
im Veranstaltungssaal der Eggerbachhalle brachte bei ca.120 Anwesenden im Ergebnis eine deutliche Ablehnung der 
Planung der Fa. Geis hervor. Zum Zeitpunkt der Sitzung des Marktgemeinderates am 27. Juli brachten viele Bürger 
ihren Unmut dann auch noch vor der Halle zum Ausdruck. Zwischenzeitlich war am Nachmittag ein Schreiben der 
Fa. Geis eingegangen, dass man das Vorhaben in Eggolsheim angesichts der Proteste aus der Bevölkerung nicht mehr 
weiterverfolgt. Die Diskussion und die mögliche Abstimmung im Marktgemeinderat hatten sich damit erledigt.

Die Protestierenden haben eine Betriebsansiedlung in einem weitgehend bereits für Gewerbe vorgesehenen Bereich 
verhindert. Die Gründe waren der weitere Verkehr, der Lärm und die Abgase der angekündigten 30 LKW-Fahrten am 
Tag, die Flächenversiegelung, die Gebäudedimension, um nur die wichtigsten Punkte zu nennen. Die Schaffung von 
70-100 neuen Arbeitsplätzen, ein Greenbuilding mit selbstverwerteter Solarenergie vom Dach, über 30 % Grünflächen 
auf dem Gelände und die wirtschaftlichen Erträge konnten nicht überzeugen. Soweit so gut, alles erledigt, zurück zur 
Tagesordnung? Weit gefehlt!

Dem Markt Eggolsheim entgehen durch den Rückzug der Fa Geis einmalige Einnahmen von über 300.000 € und jähr-
liche Einnahmen von etwa 150.000 €. Das sind über eine Laufzeit von 25 Jahren 4 Mio €, die wir sehr dringend für 
die Finanzierung anstehender Projekte hätten brauchen können.

Ich erinnere zudem daran, dass sich nicht nur die genannte Firma wegen Bürgerprotesten nicht ansiedelt, sondern dass 
mit Bürgerprotesten auch Windräder auf der langen Meile verhindert wurden. Bei 5 Windrädern modernster Bauweise 
wäre ein Stromertrag von mindestens 60.000.000 KWh pro Jahr möglich gewesen. Wir wären energieautark geworden 
und hätte Strom exportieren können, das wäre schon unter Klimaschutzaspekten herausragend gewesen. Doch auch 
wirtschaftlich hätten wir profitiert, was ich bei der damaligen Auseinandersetzung bewusst nicht in den Mittelpunkt 
gestellt hatte: Heute will es nachholen: Die Kommunen erhalten bei der Windenergie einen Bonus für ihr Engagement 
von 0,2 cent pro KWh und Jahr. Dies hätte in unserem Fall (60.000.000 kwh) 120.000 € im Jahr ergeben. Wenn man 
noch übliche Gewerbesteuererträge von etwa 80.000 € im Jahr rechnet, dann hätte man zusammen über eine Laufzeit 
von 25 Jahren einen kommunalen Ertrag von 5 Mio € erzielt. Die Zahlen habe ich übrigens von einem Fachmann 
überprüfen lassen.

Wenn ich die wirtschaftlichen Ergebnisse der beiden Bürgerproteste zusammenzähle, dann fehlen 9 Mio € in 25 Jahren 
oder 360.000 € im Jahr. Und da wir auf diese und weitere Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit immer gesetzt haben, 
fehlen diese ganz einfach. Zudem rechne ich schwer damit, dass auch weitere Betriebsansiedlungen kritisch gesehen 
werden. Damit wird man umgehen müssen. Ich für meinen Teil sage dazu ganz deutlich: Es wird bei zurückgehenden 
Einnahmen schwierig, die anstehenden Pflichtaufgaben zu bewältigen. Für Wünschenswertes wird der Spielraum sehr, 
sehr eng. Der Marktgemeinderat wird auf seiner Klausur im Herbst sagen müssen wie es weitergehen soll. Ich sehe nur 
drei Möglichkeiten: Erstens: Extremes Sparen und angedachte Projekte immer weiter verschieben (z.B. Sportgelände, 
Dorferneuerungen, Vereins-, Feuerwehr- und Gemeinschaftshäuser). Zweitens: Kommunale Steuern wie die Grund- 
und Gewerbesteuern entscheidend erhöhen. Drittens: Bei allen wichtigen Großprojekten sofort die gesetzlich vorge-
sehenen Instrumente der direkten Demokratie, also Bürger- oder Ratsentscheide einsetzen. Ich bin mir nämlich sehr 
sicher, dass nur bei gemeindeweiten Bürgerentscheiden das Gesamtinteresse der Bevölkerung zum Ausdruck kommt. 
Und darum geht es letztendlich: Was will die gesamte Bevölkerung.

Nun wünsche ich schöne Ferien, einen schönen Urlaub, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie vorsichtig und gesund.

Herzlich
Ihr und Euer
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auch ein Geräte- und Platzwartraum. Im Bereich des Sportcampus ist 
auch eine Fläche vorgesehen, die eine Erweiterung zu einem späteren 
Zeitpunkt ermöglicht oder bei Festen für das Aufstellen eines kleinen 
Zeltes geeignet wäre.
Das Umfeld des Sportheimes wird ebenfalls saniert und die Zugänge 
barrierefrei gestaltet. Über den Bereich der Überdachung wird es mit-
tels Rampen und Lift möglich sein, auch den Gastrobereich barriere-
frei zu erreichen. Die Pflasterung sowie auch die Stufen zum A-Platz 
werden erneuert und es sind Treppenstufen als Abgänge geplant. 
Sie erleichtern die Begehbarkeit zu Laufbahn und A-Platz. Im Vor-
bereich des Sportheimes sind zehn Fahrradständer vorgesehen, die 
doppelt belegt werden können. Das Gebäude selbst wird auch im 
Inneren barrierefrei umgebaut. So wäre es künftig auch mit Rollator 
oder Rollstuhl möglich, die verschiedenen Ebenen (außer das Kel-

lergeschoß) zu erreichen. Alle Räume werden generalsaniert und das 
Gebäude technisch auf den neuesten Stand gebracht. Dazu gehören 
u.a. die Dämmung der Fassade, Erneuerung der Dachabdichtung 
oder die Ertüchtigung von Rohrleitungen und der Elektroverteilung.
Die Umkleideräume und der Sanitärbereich werden nach Süden hin 
erweitert. Künftig wird es möglich sein, sechs Kabinen gleichzeitig 
zu nutzen. Verschiedene Räume werden umgenutzt (z.B. Öltank-
raum) und Möglichkeiten für Lehrerumkleiden, Büro- und Lager-
möglichkeiten für Sportgeräte geschaffen. Der Imbissverkauf bleibt 
im Wesentlichen erhalten. Der Innenausbau von Gastraum mit Küche 
wird von der DJK in finanzieller Eigenleistung (i.H.v. 150.000 €) 
erbracht. Südlich des Sportheims sind ein Technikraum und Garagen 
geplant. Hier sind die technischen Anlagen der Platzbewässerung 
und die Gerätschaften für Platzpflege sowie den sonstigen Unterhalt 

Fortsetzung von Seite 1
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Anzeigenannahme
Linus Wittich Verlag
Telefon: 09191-723263 oder 0177-9159847
c.kern@wittich-forchheim.de
s.emmert-deuerlein@wittich-forchheim.de

Wertstoffhof Öffnungszeiten:

Sommer
Donnerstag: 9.00 - 11.00 Uhr
Freitag: 16.00 - 18.00 Uhr
Samstag: 9.00 - 12.30 Uhr

Winter
Donnerstag: 9.00 - 11.00 Uhr
Freitag: 15.00 - 17.00 Uhr
Samstag: 9.00 - 12.30 Uhr

Winter- bzw. Sommeröffnungszeiten
gelten jeweils ab Zeitumstellung

untergebracht. Das Oberflächenwasser wird in einer 50 m³ großen 
Zisterne gesammelt und zur Bewässerung der Außenanlagen und 
Plätze genutzt. Die Nachspeisung soll mittels eines Brunnes erfol-
gen, um den Verbrauch von wertigem Trinkwasser zu minimieren.
Der Wärmebedarf des Sportheimes und auch der anderen geplan-
ten Liegenschaften (Kindertagesstätte und Bundeskegelbahn) wird 
mittels zentraler Hackschnitzelheizung gedeckt werden. Sie soll im 
Westen im Bereich des Parkplatzes gebaut werden, damit die Lei-
tungswege zu den Gebäuden möglichst kurz und gleichmäßig verteilt 
sind. Das Heizwerk soll Stand jetzt von der Marktgemeinde betrie-
ben werden und trägt positiv zum Energiestandard der Gebäude bei.
Ganz im Süden soll der bisher zu Trainingszwecken genutzte C-Platz 
durch ein neues Rasenspielfeld ersetzt werden. Im Laufe der Planung 
wurde von Kunst- auf Naturrasen umgeplant. Dies ist in erster Linie 
den Umweltproblematiken eines Kunstrasenspielfeldes geschuldet 
(z.B. Immission von Microplastik). Aber auch der Unterhalt und 
Pflege bringen wenig Vorteile. Hinzu kommt außerdem, dass ein 
Kunstrasenspielfeld etwa 400.000 € an Mehrkosten verursacht.
Der bisherige C-Platz hat einen ungeeigneten Unterbau und ist des-
halb schwer zu unterhalten. Der Zustand ist teilweise auch schlecht. 
Das neue Naturrasenspielfeld wird in den Ausmessungen von 60 x 
90 Metern und mit neuem Unterbau realisiert. Durch die beengten 
Platzverhältnisse muss der bestehende A-Platz zugunsten des neuen 
C-Platzes um ca. 4 bis 5 Meter gekürzt werden. Einher gehen damit 
die Versetzung von Flutlichtmasten und Ballfangzaun. Er ist dann 
trotzdem noch ausreichend groß und hat Maße von 68 x 100 Metern. 
Mit dem neuen C-Platz bestehen auch neue Gelegenheiten für Spiele 
im Bereich Kleinfeld. Sowohl für den Schulsport als auch die vielen 
Jugendmannschaften der DJK schafft das neue Spielfeld bessere Ver-
hältnisse und Möglichkeiten.
Im Westen des Sportheims wird ein neuer, zentral gelegener Park-
platz angelegt, der mit etwa 60 bis 70 Stellplätzen ausgestattet wird. 
Er kann von allen Besuchern der Sportanlagen, der geplanten Bun-
deskegelbahn, des Schützenheims und auch der geplanten Kinderta-
gesstätte multifunktional genutzt werden. Die Wege zu den Gebäuden 
und Anlagen sind dadurch kurz und auf einer Ebene.
Neben den baulichen Maßnahmen wurde auch die sich aktuell ermit-
telte Kostensituation zu den Maßnahmen am Sportzentrum erläutert. 

Diese hat sich wesentlich verändert. Für den Planungsbereich Freian-
lagen wurden Bau- und Baunebenkosten in Höhe von 2.740.043,00 
€ ermittelt, die Sanierung des Sportheims benötigt 2.341.902,42 €. 
Zusammen mit den Kosten der Heizzentrale (ca. 257.000 €) ergeben 
sich Gesamtkosten in Höhe von 5.338.945,42 €. Mit Beschluss vom 
Oktober 2019 wurde ein Ausgaben- und Finanzierungsplan in Höhe 
von insgesamt 3.366.709,08 € aufgestellt. Die im Verhältnis zu den 
aus 2017 ermittelten Kosten ergibt dies eine Kostensteigerung von 
über 50 %.
Im Vergleich zum Ausgaben- und Finanzierungsplan von 2019 
beträgt der Eigenanteil des Marktes Eggolsheim nicht mehr 1,04 
Mio. €, sondern knapp 2,7 Mio. €. Die Finanzierung dieses Betrages 
stellt für die Marktgemeinde eine sehr schwer zu bewältigende Her-
ausforderung dar. Aus Sicht der Verwaltung wird es im Sinne einer 
Umsetzung erforderlich sein, sämtliche finanziellen Ressourcen 
zu aktivieren. Hierzu muss zwingend auch über die wohnbauliche 
Nutzung und dahingehende Verwertung des alten Parkplatzes an der 
Forchheimer Straße nachgedacht werden. Die übrigen Finanzmittel 
müssten über Einsparungen, Kredite oder Einnahmensteigerung auf-
gebracht werden.
Problematisch wirkt sich die aktuelle Entwicklung mit dem Trend 
aus, dass weitere Betriebsansiedlungen und wirtschaftliche Ent-
wicklung auf dem Gebiet der Marktgemeinde nicht oder kaum mehr 
umsetzbar sind und stellt die Finanzierung des dargestellten Bedarfs 
an Eigenmitteln in Frage.
Angesichts der nun in erheblichem Umfang nötigen Finanzmittel hat 
der Marktgemeinderat beschlossen, dass vor einer weiteren Bearbei-
tung die ordnungsgemäße Finanzierung der Maßnahme sichergestellt 
werden muss. Hierzu wird sich der Marktgemeinderat im Herbst in 
einer Klausurtagung beraten, bei der sämtliche in Planung befindli-
che Großprojekte hinsichtlich ihrer Finanzierung auf den Prüfstand 
zu stellen sind.
Die Zielsetzung, beim Sportzentrum noch in 2021 Ausschreibungen 
zu tätigen, muss angesichts der unsicher gewordenen Finanzierungs-
frage zunächst zurückgestellt werden. Zu betonen ist dabei jedoch, 
dass der Generalsanierung der Sportanlagen in Eggolsheim und der 
damit verbundenen Schaffung von Schulsport-Außenanlagen eine 
hohe Wichtigkeit und Priorität zugeordnet wird.
Das Projekt bleibt eben eine große Herausforderung für alle Betei-
ligten!

Die nächsten Ausgaben der Gemeindezeitung 
erscheinen:

Freitag, 10. September 2021
Redaktionsschluss am Do, 2. September 2021, 18.00 Uhr
Freitag, 24. September 2021
Redaktionsschluss am Do, 16. September 2021, 18.00 Uhr
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LIAS-GRUBE

Veranstaltungstermine der Umweltstation Lias-
Grube, Sommerferien
ACHTUNG: Je nach aktueller Inzidenz-Lage behalten wir uns 
vor, das Angebot kurzfristig abzusagen!

Treffpunkt für Veranstaltungen:
Soweit nicht anders angegeben, die Übersichtstafel mit dem Symbol 
Gelbbauchunke am Eingang des Freigeländes der Umweltstation 
Lias-Grube.
Kosten:
Soweit nicht anders angegeben, Kosten pro Person: 5,00 Euro und 
0,50 Euro Ermäßigung für Mitglieder des Fördervereins.
Anmeldung:
Soweit nicht anders angegeben, ist eine Anmeldung erforderlich über 
unsere Webseite
www.umweltstation-liasgrube.de
per Telefon 09545 950399
oder per Mail info@umweltstation-liasgrube.de
Bitte beachten Sie auch folgende Veranstaltungshinweise:
Das Sommernachtskonzert am Freitag, 16.07.21, und das Apfelfest 
am Freitag, 24.09.21, wurden nach reiflichen Überlegungen aus 
organisatorischen Gründen abgesagt.
Aufgrund der Corona-Auflagen sind Veranstaltungen dieser Größen-
ordnung für uns derzeit nicht umsetzbar. Wir bitten Sie um Ihr Ver-
ständnis und freuen uns auf das Konzert im kommenden Jahr.

02.08. Wasserzwerge
Welche Bewohner leben bei uns im und am Tümpel? Spielerisch 
lernen wir alles über die Tiere und untersuchen sie mit Kescher und 
Becherlupe.
Montag, 09:00-11:00
Für Kinder von 3-6 J. + Begleitperson, jeweils kostenpflichtig

09.08. Wasser in der Lias-Grube
Welche Tiere leben unter Wasser und wie sehen sie aus? Gemeinsam 
machen wir uns mit Kescher und Dosenlupe auf die Suche nach den 
Bewohnern des Tümpels.
Montag, 09:00-11:00
Für Schulkinder ab 7 Jahren

11.08. Was schwirrt und summt hier rum?
Luft ist nicht nur zum Atmen da, sondern auch ein Lebensraum für 
viele Tiere. Mit Ferngläsern, Keschern und Dosenlupe machen wir 
uns auf die Suche und sind jetzt schon gespannt, was wir alles ent-
decken.
Mittwoch, 09:00-11:00
Für Schulkinder ab 7 Jahren
Diese Veranstaltung ist dank des Kooperationsprojekts „Frischer 
Wind!“ der Marktgemeinden Eggolsheim und Buttenheim und des 
STMUVs kostenfrei. Um eine Spende wird gebeten.

13.08. Kunstzwerge auf der Streuobstwiese
Wir entdecken die vielen Formen und Farben unter, an und zwischen 
den Obstbäumen in der Lias-Grube. Mit verschiedenen gesammel-
ten Naturmaterialien stellen wir Kunstwerke wie ein Mandala oder 
Baumgesichter her.
Freitag, 09:30-11:30, Für Kinder von 3-6 Jahren + erw. Begleitper-
son, beide kostenpflichtig

16.08. Landart – Kunst in der Natur
Wir entdecken spielerisch die Schönheit der Natur, sammeln ver-
schiedene Naturgegenstände von der Streuobstwiese der Lias-Grube 
und gestalten daraus ein Kunstwerk.
Montag, 09:00-11:00
Für Schulkinder ab 7 Jahren

18.08. Wind und Luft spielerisch erleben
Bei einer luftigen Entdeckungsreise durch die Grube finden wir 
heraus, wie Luft zu Wind wird. Wir machen den Weg des Windes mit 
Seifenblasen sichtbar, basteln Windräder und lassen es uns richtig 
gut gehen.
Mittwoch, 09:00-11:00
Für Schulkinder ab 7 Jahren
Diese Veranstaltung ist Dank des Kooperationsprojekts „Frischer 
Wind!“ der Marktgemeinden Eggolsheim und Buttenheim und des 
STMUVs kostenfrei. Um eine Spende wird gebeten.

19.08. Wind-Suche in der Lias-Grube
Was ist Wind und wie entsteht er?
An vielen spannenden Stationen dreht sich alles um die Themen Luft 
und Wind.
Donnerstag, 15:00-17:00
Für die ganze Familie
Diese Veranstaltung ist dank des Kooperationsprojekts „Frischer 
Wind!“ der Marktgemeinden Eggolsheim und Buttenheim und des 
STMUVs kostenfrei. Um eine Spende wird gebeten.

23.08. Schnullermäuse: Lehmspielerei
Wer sauber heimgeht, hatte wenig Spaß, denn wir machen Quatsch 
mit Matsch! Wir kneten, rühren, rollen und formen den Ton aus der 
Lias-Grube. Bitte ein Handtuch und ggf. Wechselkleidung mitbrin-
gen.
Montag, 14:00-16:00
Für Kinder unter 3 J. (kostenfrei) mit kostenpflichtiger Begleitperson

01.09. Energiewerkstatt
Mit vielen Rätseln, Spielen und Forscherstationen tauchen wir ein in 
die spannende Welt der Energie.
Mittwoch, 14:00-16:00
Für Schulkinder ab 7 Jahren
Diese Veranstaltung ist dank des Kooperationsprojekts „Frischer 
Wind!“ der Marktgemeinden Eggolsheim und Buttenheim und des 
STMUVs kostenfrei. Um eine Spende wird gebeten.

07.09. Überlebenskünstler: Was machen die Tiere in der Hitze? 
Was machen die Tiere, wenn es richtig heiß und trocken ist? An 
Spiel- und Forscherstationen erfahren wir, wie sich Tiere ohne Kli-
maanlage und Eiscreme kühl halten und trockene Zeiten überstehen.
Dienstag, 09:30-11:30
Für Schulkinder ab 7 Jahren

09.09. Windzwerge
Was ist Wind und wie entsteht der? Gemeinsam machen wir uns auf 
die Suche nach dem Wind in der Lias-Grube und machen ihn sicht- 
und hörbar.
Donnerstag, 14:00-16:00
Für Kinder unter 3 J. (kostenfrei) mit Begleitperson
Diese Veranstaltung ist dank des Kooperationsprojekts „Frischer 
Wind!“ der Marktgemeinden Eggolsheim und Buttenheim und des 
STMUVs kostenfrei. Um eine Spende wird gebeten.
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BÜCHEREI ST. MARTIN

Anzeigenannahme
Linus Wittich Verlag
Telefon: 09191-723263 oder 0177-9159847
c.kern@wittich-forchheim.de
s.emmert-deuerlein@wittich-forchheim.de

Erscheinungstermine Gemeindezeitung 2021

Ausgabe Erscheinungstermin Redaktionschluss

Sommerpause
16 Freitag 10.09.21 Donnerstag 02.09.21
17 Freitag 24.09.21 Donnerstag 16.09.21
18 Freitag 08.10.21 Donnerstag 30.09.21
19 Freitag 22.10.21 Donnerstag 14.10.21
20 Freitag 05.11.21 Donnerstag 28.10.21
21 Freitag 19.11.21 Donnerstag 11.11.21
22 Freitag 03.12.21 Donnerstag 25.11.21
23 Freitag 17.12.21 Donnerstag 09.12.21

Sommerferien-Leseclub (SLFC) – Lesen was geht!
Unser Angebot für Kinder & Jugendliche
Wer sich in der Zeit vom 25.07. bis 12.09. beim kostenlosen Som-
merferien-Leseclub in der Bücherei anmeldet, kann exklusiv tolle 
Medien ausleihen, die speziell für die Club-Mitglieder angeschafft 
worden sind. Für jedes gelesene Buch, Comic oder angehörtes 
Hörbuch bekommt man einen Stempel in die dafür vorgesehene 
Clubkarte. Man kann sich weitere Stempel durch die Teilnahme an 
Aktionen verdienen. Mit etwas Glück kann man so einen der vielen 
tollen Preise gewinnen! Jede(r) Teilnehmer*in erhält am Ende eine 
Urkunde. In einer bayerweiten Aktion besteht sogar die Möglich-
keit einen 2tägigen Familienausflug ins LEGOLAND Günzburg zu 
gewinnen. Interessiert? Zur Teilnahme musst Du nicht Mitglied in 
der Marktbücherei sein. Nähere Infos in der Bücherei.

Verreisen mit leichtem Gepäck
Mit unserer Onleihe LEO-Nord (www.leo-nord.de) bieten wir Ihnen 
24/7 eBooks, ePapers und eAudios an. Dies ist besonders in der 
Urlaubszeit praktisch: Sie sparen jede Menge Platz im Koffer und 
können aus über 20.000 Medien auswählen. Nur ein gültiger Lese-
ausweis der Marktbücherei St. Martin Eggolsheim ist nötig! Bei 
Fragen/Problemen erreichen Sie uns per E-Mail: buecherei@eggols-
heim.de oder während der Öffnungszeiten telefonisch unter (09545) 
444-350.

Marktbücherei hat in den Ferien geöffnet!
Wir sind auch in diesem Jahr wieder in den Sommerferien für Sie da.
Es gelten allerdings in der Zeit vom 30. Juli bis einschließlich 13. 
September 2021 folgende leicht veränderten Öffnungszeiten:
montags          G E S C H L O S S E N
dienstags        9:30 bis 11:00 Uhr
donnerstags    17:30 bis 19:00 Uhr
Sonntags        10:00 – 12:00 Uhr
Am Sonntag, 15. August 2021, haben wir wg. des Feiertages 
geschlossen.
Bitte denken Sie daran, dass unser Mahnwesen wieder aktiv ist.

Medien können über den Online-Katalog auf unserer Homepage 
(https://www.eggolsheim.de/buecherei-stmartin.html) verlängert 
werden.
Außerhalb unserer Öffnungszeiten ist eine Rückgabe über den 
Medienrückgabekasten möglich.

Ihr/Euer ehrenamtliches Büchereiteam
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KLVHS - ÖLA FEUERSTEIN

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage unter www.oela-feuerstein.
de, um unser Haus und unser umfangreiches Kursangebot, das sich 
hauptsächlich an Erwachsene richtet, näher kennen zu lernen. Die 
Ökologische Land-Akademie Feuerstein ist auch Tagungsstätte für 
Gastveranstaltungen und für Gastgruppen. Auch Einzelgäste sind 
willkommen.
Kommende Veranstaltungen der Kath. Landvolkshochschule 
Feuerstein

Auf "Jakobs" Wegen in Franken - Jakobsweg von Bamberg bis 
Neunkirchen am Brand vom 11.08.21 (18:00 Uhr) bis 15.08.21 
(13:00 Uhr)
Wir pilgern in drei Tagesetappen (ca. 10 - 15 km pro Tag), über-
nachten in der ÖLA und fahren von dort jeweils zum Beginn der 
Tagesetappe.
Das Pilgern ist eine sehr alte Tradition vieler Kulturen und Religio-
nen und verbindet uns über Grenzen und Weltanschauungen hinweg 
mit anderen Menschen auf ihrem Glaubensweg.
Kursgebühr: 256,00 € (inkl. Kurskosten, ÜN im EZ und VP in Bio-
Qualität (DE-ÖKO-006)).

Wald tut gut vom 13.08.21 (14:00 Uhr) bis 14.08.21 (13:30 Uhr)
Wir tauchen gemeinsam ein in die wohltuende Atmosphäre des 
Waldes, lassen unsere Seele baumeln und nehmen den Wald mit 
seinen verschiedenen Facetten mit all unseren Sinnen wahr. Bitte ein 
Sitzkissen, bequeme Kleidung mitbringen.
Kursgebühr: 103,00 € (inkl. Kurskosten, ÜN im EZ und VP in Bio-
Qualität (DE-ÖKO-006)).

Fühlen. Sehen. Klicken. Vom 23.08.21 (14:00 Uhr) bis 27.08.21 
(14:00 Uhr)
Fotografie intensiviert die eigenen (Natur-)Erfahrungen. Im Still 
werden und Suchen des Motivs werden meine Sinne geschärft. Ich 
fühle, rieche, sehe und höre mehr. Dadurch nehme ich meine Umge-
bung ganz neu und intensiver wahr. Alles hängt zusammen. Alles ist 
wertvoll. Wir leben in einer Welt, in der Menschen im Einklang mit 
der Natur leben.
Kursgebühr: 340,00 € (inkl. Kurskosten, ÜN im EZ und VP in Bio-
Qualität (DE-ÖKO-006)).

Woche der experimentellen Kunst vom 25.08.21 (10:00 Uhr) bis 
01.09.21 (18:00 Uhr)
Malerei - Grafik - Action Painting - Land Art - Plastisches Gestalten 
Wir laden Sie zu einer unvergesslichen Woche der experimentellen 
Künste für Körper, Geist und Seele ein. Freuen Sie Sich auf ein span-
nendes Feld des kreativen Schaffens im außergewöhnlichen Ambi-
ente des Feuersteins.
Kursgebühr: 469,00 € Erw. / 339,00 € 16-25 Jahre (inkl. Kurskos-
ten, ÜN im EZ und VP in Bio-Qualität (DE-ÖKO-006)).

Philosophische Sommerakademie vom 27.08.21 (18:00 Uhr) bis 
29.08.21 (13:30 Uhr)
Sind wir Menschen, weil wir frei sind oder sind wir frei, weil wir 
Menschen sind? In der philosophischen Sommerakademie kreisen 
wir nicht nur gedanklich um die Freiheit, sondern reflektieren sie als 
Teil unserer Lebenspraxis und erfahren sie gemeinsam.
Kursgebühr: 181,00 € (inkl. Kurskosten, ÜN im EZ und VP in Bio-
Qualität (DE-ÖKO-006)).

ZAMMKUMMA; Live-Konzerte am 03.09.21 und 04.09.21 im 
Grünen an der ÖLA, nur abends
Programm:
Freitag, 19.00 Uhr: Die CubaBoarischen, Einlass ab 17.30 Uhr
Samstag, 20.00 Uhr: Boxgalopp, Gankino Circus und Häisd`n däisd, 
Einlass ab 18.30 Uhr

Qi Gong - (IDOGO) mit dem Stab vom 03.09.21 (18:00 Uhr) bis 
05.09.21 (13:00 Uhr)
Die gesundheitsfördernden harmonischen Übungen der traditionellen 
chinesischen Medizin wirken entspannend und ausgleichend, fördern 
die Beweglichkeit, stärken das Immunsystem und wirken regulierend 
und kräftigend auf den gesamten Organismus.
Kursgebühr: 181,00 € (inkl. Kurskosten, ÜN im EZ und VP in Bio-
Qualität (DE-ÖKO-006)).

Volxmusigg 3000 vom 04.09.21 (14:00 Uhr) bis 09.09.21 (13:00 
Uhr)
Die Popmusik unserer Ururgroßeltern war alles andere als ein Kind 
von Traurigkeit: Wir entdecken die Energie traditioneller Musik aus 
Franken und anderen schönen Ländern und bringen sie ins Hier und 
Heute. Leitung: David Saam (Boxgalopp, Kellerkommando, Anti-
stadl …)
Kursgebühr: 486,00 Erw., 336,00 € Jugendliche / junge Erw., 186,00 
€ 1. Kind und Gastkinder, 126,00 € jedes weitere Kind (inkl. 
Kurskosten, ÜN im EZ und VP in Bio-Qualität (DE-ÖKO-006)).

Großeltern-Enkelkind-Woche - Klimawandel und Nachhaltigkeit 
vom 06.09.21 (15:00 Uhr) bis 10.09.21 (15:00 Uhr)
Die Großeltern-Enkelkind-Woche dient der Förderung des Dialoges 
zwischen den Generationen. Anhand eines Themas der politischen 
Bildung wird in Workshops, gemeinsamen Unternehmungen und im 
kreativen Tun das gegenseitige Verständnis verbessert. Kursgebühr: 
196,00 € Erw., 56,00 € 1. Kind und Gastkinder, 46,00 € jedes wei-
tere Kind (inkl. Kurskosten, ÜN und VP in Bio-Qualität (DE-ÖKO-
006)).

ONLINE // Stressmanagement-Training (8 Module) // Modul 1 
am 06.09.21 von 17:30-19:00 Uhr
Sie lernen Ihre individuellen Stressverstärker kennen und entwickeln 
Strategien, um den Alltag gelassener zu managen. Mithilfe einer sys-
temischen ressourcen- und lösungsorientierten Perspektive werden 
gesundheitsfördernde Faktoren identifiziert und individuelle Kompe-
tenzen aktiviert.
Kursgebühr: 148,00 € für 8 Module

Musik auf dem Feuerstein vom 10.09.21 (16:00 Uhr) bis 12.09.21 
(14:00 Uhr)
Freude am gemeinsamen Musizieren und ein familiäres Miteinander 
verbindet alle Teilnehmer*innen, egal welcher Altersgruppe. Ange-
boten wird gemeinsames Chorsingen, gemeinsames Orchester und 
Workshops für Blockflöte, Percussion und Tanz.
Kursgebühr: 199,00 € Erw., (inkl. Kurskosten, ÜN im EZ und VP in 
Bio-Qualität (DE-ÖKO-006)).

Wenn der Vater mit dem Sohne... vom 10.09.21 (18:00 Uhr) bis 
12.09.21 (13:00 Uhr)
An diesem Wochenende nehmen sich nur mal die "Männer" in der 
Familie Zeit, gemeinsame Abenteuer zu erleben, aber auch tolle 
"Männergespräche" zu führen. Spaß, Spannung und eine ganz beson-
dere Zeit zwischen Papa und Sohn sind somit garantiert.
Kursgebühr: 166,00 € Erw., 62,00 € Sohn/Söhne (inkl. Kurskosten, 
ÜN und VP in Bio-Qualität (DE-ÖKO-006)).
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• 28,50 € pro Person und Tag
• Karten bei allen bekannten Vorverkaufsstellen  

und im Internet unter www.kartenkiosk-bamberg.de
• Leckere Bio- Verpflegung vor Ort verfügbar!
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Grund und Mittelschule Eggolsheim
Historischer Rundgang durch Eggolsheim
Am 13. und 14. Juli 2021 führte Herr Distler die Klassen 4A und 
4BG der Grund- und Mittelschule Eggolsheim durch Eggolsheim. Es 
ging um das Thema Ortsgeschichte.
Die Straße „Am Schwedengraben“ war, wie der Name schon sagt, 
ein Teil des historischen Schwedengrabens. Er sollte Eggolsheim vor 
den Schweden schützen. Aber trotzdem schafften diese es, ins Dorf 
zu gelangen. Auch Palisaden, gespitzte Baumstämme, die in die Erde 
gehauen wurden, sollten eine Schutzmauer darstellen.
Um ins Dorf zu kommen, gab es vier Tore: das Hirtentor, das Schir-
naidler Tor, das untere und das obere Tor. Herr Distler lief mit den 
Klassen mehrere Teile des noch damaligen Grabens ab, am oberen 
Tor sieht man auch noch Reste.
Außerdem erklärte er den Klassen, dass beim heutigen Rathaus 
früher ein Bauernhof war. Über der Wirtschaft befand sich im oberen 
Stockwerk ein Tanzboden. Auf der Kegelbahn kegelten am Sonntag 
die Bauern nach dem Gottesdienst. Kegelbuben stellten die Kegel 
wieder auf und verdienten sich somit etwas Geld.
Insgesamt gab es 17 Wirtschaften und 7 Brauereien in Eggolsheim.
Umliegende Ortschaften durften nicht brauen. Sie mussten ihr Bier 
in Eggolsheim kaufen.
Den Menschen damals ging es in Eggolsheim richtig gut, denn der 
Ort lag an einer Handelsstraße. Händler fuhren mit Planwagen von 
der Ostsee den Handelsweg entlang an Eggolsheim vorbei. Die Men-
schen und ihre Tiere waren hungrig. Sie machten in Eggolsheim 
Rast, um etwas in den Wirtschaften zu essen und ihre Tiere versorgen 
zu lassen.
Eggolsheim hatte das Marktrecht. So konnten Händler und Bauern 
ihre Waren vier Mal im Jahr verkaufen und verdienten Geld.
An der oberen Mühle gab es 1905 den ersten Strom im Dorf. Umlie-
gende Ortschaften hatten noch keinen Strom, so mussten sie ihn in 
Eggolsheim kaufen. Die Müller waren reiche Leute, da sich nicht 
jeder früher eine Mühle leisten konnte. Angetrieben wurden die 
Mühlen mit Wasserkraft.
Eggolsheim besaß ein Spital. Dort konnten Menschen bis zu ihrem 
Tod kostenlos wohnen. Sie mussten aber jeden Tag für einen Spender 
beten.
Die Kirche stand damals nach Osten (Jerusalem) gerichtet. Sie war 
von einer Mauer umgeben. Als die Schweden 1632 Eggolsheim nie-
derbrannten, brannten auch die Kirche und das Dach des Turmes. 
Die Sandsteine am Turm – auf der Seite des Pfarrhauses – sind rot 
gefärbt vom Brand.
Beim Wiederaufbau wurde die Kirche gedreht.
Neben der Kirche war früher die alte Schule. Dort wohnte auch der 
Lehrer.
Im Gebeinekeller werden Knochen aufbewahrt.
Es gibt im Dorf 4 Altäre aus Stein, sogenannte Spitzkapellen, bei 
denen das spitze Dach erst später dazugekommen ist.
Herr Distler erzählt uns eine Sage: Eine Frau bettelte bei einer Mühle 
in der Nähe von Eggolsheim, über die weiter nichts bekannt ist. Der 
Müller sagte zu der Frau: „Hau ab, ich gebe dir nichts!“ Sie ver-
fluchte ihn.
Beim nächsten Gewitter spülte es den Müller mit seiner Mühle weg.
Wollt ihr auch so ein spannendes Abenteuer erleben wie die Klassen 
4A und 4BG, dann meldet euch zur Nachtwächterführung unter dem 
Link: www.ferienprogramm.eggolsheim-online.de an.
Wir bedanken uns bei Herrn Distler, dass er uns die Geschichte von 

Eggolsheim ausführlich und interessant erklärt hat.
Artikel von Paul Pöhlmann für die Klassen 4A und 4BG

Letzter Aufruf zur Sommerferienbetreuung für 
Kleinkinder
Anmeldungen noch möglich
Der Markt Eggolsheim stellt zusätzlich zur AWO-Ferienbetreuung 
(Kinder ab 6 Jahren) eine Betreuung für Kinder von 2,5 bis 5 Jahren 
zur Verfügung, die in der Kita der Grund- und Mittelschule stattfin-
det. Die Betreuung findet immer in den beiden letzten, vollen Wochen 
im August statt. In diesem Jahr somit vom 16. bis zum 27. August.
Für wen ist die Ferienbetreuung gedacht?
- Kinder zwischen 2,5 und 5 Jahren
- Kinder aus dem Markt Eggolsheim
- Kinder von berufstätigen Eltern
Umfang der Ferienbetreuung:
Ganztagsbetreuung von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr (Abholzeit ab 14.15 
Uhr)
Halbtagsbetreuung von 8.00 bis 12.00 Uhr (Abholzeit um 12.00 Uhr)
Bringzeit: jeweils morgens bis 8.30 Uhr
Die Preise finden Sie im Detail auf der Homepage des Marktes 
Eggolsheim. Sie sind pro Woche zu verstehen. Einzelne Tage sind 
nicht buchbar. Getränkegeld wird nicht erhoben. Es handelt sich 
hierbei ausschließlich um eine Ferienbetreuung und nicht um einen 
normalen Kita-Betrieb.
Anmeldungen sind noch bis zum 09.08.2021 möglich. Genauere 
Informationen und Anmeldeformulare finden sie unter: http://www.
eggolsheim.de/kinderbetreuung.html -> Sommerbetreuung für 
Kleinkinder. Rückfragen an Ivonne Dötzer unter Tel. 09545/444-151 
oder per E-Mail: doetzer@eggolsheim.de

KiTa Drügendorf
30 Jahre KiTa Drügendorf
Unsere Jubiläumswoche „to go“ vom 12.-16. Juli 2021 konnten wir 
durch meist sonnige Tage sehr genießen und sind froh eine Corona 
konforme Lösung gefunden zu haben, die uns trotz allem unser Jubi-
läum feiern lies! Seit über 30 Jahren spielen, forschen und lernen in 
der Drügendorfer Kindertageseinrichtung Kinder in Begleitung der 
pädagogischen Mitarbeiter und in Zusammenarbeit mit den Familien 
und vielen anderen Vernetzungspartnern. 17 Kinder waren ganz zu 
Anfang im Jahr 1990 in der eingruppigen Einrichtung. Manche dieser 
Kinder sind heute noch mit uns in naher Verbindung als Kindergar-
teneltern oder als Onkel bzw. Tante eines Kindes. Am 2. Dezember 
1990 fand die Kirchliche Weihe statt. Damals gab Pfarrer Mathias 
Leslie im Beisein von Bürgermeister Josef Eismann und Land-
rat Otto Ammon den Segen Gottes. Die erste Leiterin war Monika 
Kaiser. Auf sie folgten Carolin Stenglein (heute Hofmann), Doris 
Saffer und Irene Hofmann. Seit 2014 steht die Einrichtung unter 
der Leitung von Anne Reiners und Julia Huppek. Das Haus unter 
der Adresse Drügendorf 131 selbst hat eine lange Geschichte hinter 
sich. 1913 wurde es als Schule erbaut, 1990 nutzte die Gemeinde 
das Gebäude im Erdgeschoss dann als Kindertageseinrichtung und  
2007 wurde die zweite Etage des Hauses für die pädagogische Arbeit 
saniert und somit das Angebot für die Kinder erweitert. Mittlerweile 
sind aus den anfangs 17 Kindern bald über 50 Kinder geworden, 
die unsere Einrichtung besuchen. Vor allem in den letzten Jahren 
hat sich die Einrichtung noch mehr ausgeweitet. Der ursprünglich 
eingruppige Kindergarten bekam im September 2018 eine Krippen-
gruppe im „alten Haus“ dazu. Am 24.01.2020 wurde unser Neubau 
mit Kindergarten- und Krippengruppe unter der Adresse Drügendorf 
135 eröffnet. Ihre ökumenische Segnung erhielt die KiTa an diesem 
Tag durch Gemeindereferentin Helena Lang und Pfarrer Ulrich Bahr, 

SCHULE UND KINDERGÄRTEN
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Stammtisch „Goldner Löwe“, vertreten durch Herrn Saffer. Herzli-
chen Dank an alle Beteiligten für diesen schönen Abschluss unserer 
Woche! Der Elternbeirat, unter dem Vorsitz von Patricia Matthes, 
hat nicht nur bei der Planung und Vorbereitung der Tombola super 
Arbeit geleistet, auch das Engagement beim Dekorieren war klasse. 
Vielen herzlichen Dank dem Elternbeirat für die große Unterstüt-
zung und Zusammenarbeit! Auch die drei Gruppen unserer Einrich-
tung haben sich an der bunten und fröhlichen Dekoration beteiligt. 
Jede Gruppe hat eine Wimpelkette individuell und kreativ gestaltet.

Wir danken allen Kindern und Familien für das wertschätzende Mit-
einander, allen Vernetzungspartner für die Unterstützung und den 
Austausch und allen Mitarbeitern der Gemeinde, allen voran Bürger-
meister Claus Schwarzmann und den Geschäftsführern, Stefan Loch 
und Ivonne Dötzer, für die sehr gute Unterstützung und Zusammen-
arbeit!
Das Team der KiTa Drügendorf

 

bei einer sehr schönen Feier. Im September 2020 eröffneten wir den 
Altbau wieder neu mit einer zusätzlichen Kindergartengruppe, um 
dem Platzbedarf im Markt Eggolsheim gerecht zu werden. Derzeit 
sind wir also eine dreigruppige Einrichtung und somit hat sich auch 
unser Team in wenigen Jahren verdreifacht. In unserer Krippe, der 
„Eulengruppe“, arbeiten Julia Huppek, Theresa Hüppe und Katja 
Mittelstädt. Jasmin Türk und Nicole Schmitt sind unsere Mitarbei-
terinnen in der Kindergarten-„Hasengruppe“. Das Team der Kinder-
garten-„Rehkitzgruppe“ besteht aus Carolin Ruprecht-Kirchdörfer, 
Susanne Harrer und Barbara Hohmann. Barbara Hohmann ist unsere 
langjährigste Mitarbeiterin, die nun schon stolze 30 Jahre bei uns 
beschäftigt ist. Bis heute wurden das 10-jährige Jubiläum mit dem 
Thema „Unser Kindergarten früher und heute“, das 15-jährige Jubi-
läum mit dem Theaterstück und Thema „Die kleine Maus und die 
Kraft der mutigen Gedanken“, unter dem Motto „Polarität- die klei-
nen Leute von Swabedoo“ das 20-jährige und nun das 30-jährige 
Jubiläum gefeiert.
Bei unserem Jubiläumsfest „to go“ durften sich interessierte Besu-
cher über die Historie der Häuser und KiTa-Projekte aus den letzten 
dreißig Jahren informieren. Ebenso gab es die Möglichkeit, sich mit 
eigenen Erinnerungen an die KiTa-Zeit oder Wünschen zu verewi-
gen. Die Kinder haben sich über ein Marienkäfer-Bastelset gefreut 
und auch die Tombola war für viele ein absolutes Highlight. Viele 
schöne kleine Sofortgewinne standen in Körben bereit in die gerne 
gegriffen wurde. Am Freitag gab es für die Kinder unserer KiTa auch 
eine tolle Überraschung. Sie durften bei einer Luftballonkünstlerin 
einen wunderschönen Ballon ihrer Wahl fertigen lassen und mit nach 
Hause nehmen.
Vielen Dank an Frau Fritsche von nicfri-Events! Ein weiteres High-
light am Freitag war die Ausgabe der Hauptpreise an strahlende 
Kinder durch unseren Bürgermeister Claus Schwarzmann und eine 
Spendenübergabe von 2000€ an unsere Einrichtung durch den 
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Jugendpflege Eggolsheim 
Jugendtreffs are back
Die Jugendtreffs im Markt Eggolsheim öffnen wieder ihre Türen und 
wir nutzen die Chance um die Jugendräume und ihre Hauptverant-
wortlichen vorzustellen. Jeder Jugendtreff hat seine eigene Beson-
derheit und keiner gleicht dem anderen. Aber eines haben sie alle 
gemeinsam: alle werden geleitet von Hauptverantwortlichen Jugend-
lichen, die die verantwortungsbewusste Aufgabe übernehmen sich 
selbstständig um die Räume zu kümmern. Dadurch leisten sie einen 
großen Beitrag für die Jugendlichen in den jeweiligen Ortschaften. 
Sie öffnen die Jugendtreffs zu den Öffnungszeiten, sie nehmen Auf-
sichtspflicht- und Hygieneschulungen auf sich, sie organisieren den 
Putzdienst und sie kümmern sich darum, dass im Jugendtreff auch 
immer etwas los ist. An dieser Stelle einen großen Dank an dieses 
Engagement. Doch seht am besten selbst und kommt zu den Öff-
nungszeiten in einen unserer Jugendtreffs vorbei. Weitere Infor-
mationen, Öffnungszeiten und Ansprechpartner findet man auf der 
Homepage unter www.eggolsheim.de/jugend.html

Jugendtreff Drügendorf – Volleyballturnier 2021
Der Jugendtreff Drügendorf veranstaltet auch in diesem Jahr wieder 
sein Beachvolleyballturnier. Bereits zum 4. Mal findet dieses am 
Sportplatz in Drügendorf statt. Das Turnier beginnt am 04.09.2021 
um 10:00 Uhr. Um eine Mannschaft anmelden zu können werden 
mindestens 5 Spieler benötigt. Der Gewinner erhält einen 50€ Gut-
schein der Brauerei Först sowie einen Pokal. Auch in diesem Jahr 
wird aufgrund der Corona Pandemie wieder ein ausführliches Hygi-
enekonzept erarbeitet um einen sicheren Ablauf des Turniers zu 
gewährleisten. Haben wir euer Interesse geweckt? Dann meldet euch 
über folgende E-Mail-Adresse an: winklernico@t-online.de 

JUGEND
Fotokurs für Einsteiger
Eine Gruppe junge, begeisterter Jugendlicher im Alter von 9-17 
Jahren traf sich mit Hobbyfotograf Thorsten Lehmann am Freitag, 
den 16.07. in den Räumen der Jugendpflege (1. OG Faulenzer). Hier 
bekamen sie einen Einblick in die Fotografie, um in diesem Sommer 
nicht einfach nur zu knipsen, sondern richtig gute Fotos zu machen. 
Von der Belichtungszeit über die ISO und die Blendenfunktion gab 
es auch nützliche Tipps, wie man mit einem Smartphone ohne jeg-
liche Einstellungen gute Fotos machen kann. Den wichtigsten Tipp 
von Thorsten Lehmann des Tages: „Verlass deine Komfortzone!“. 
Das nahmen sich die Teilnehmer zu Herzen und begaben sich im 
praktischen Teil auf Augenhöhe mit ihren Motiven. Sie gingen in die 
Knie, um Blumen zu fotografieren. Sie legten sich auch mal auf den 
Boden, um kleine Tiere zu erwischen und nahmen alternative Sicht-
weisen ein. Dabei kamen bereits an diesem ersten Kurs interessante 
Fotos zustande, die sich sehen lassen können. 
Das Interesse war groß und ein nächster Kurs ist schon geplant. 
Dieses Mal geht es konkret um „Tierfotografie“. Am 04.09. geht es in 
den Wildpark Hundshaupten. Dort bekommen alle Teilnehmer*innen 
einen exklusiven Einblick in die Gehege. Gestartet wird noch bevor 
die offiziellen Besucher*innen in den Wildpark eingelassen werden 
und es geht unter fachkundlicher Führung von Mitarbeitern des 
Wildparkes hinter die Absperrungen, in die Gehege hinein, um näher 
an den Tieren sein zu können.
Wann: Samstag, 04.09.2021, 8.00 bis ca. 16.00 Uhr
Wer: Fotobegeisterte Kinder und Jugendliche
Wo: gemeinsame Anfahrt mit dem Bürgerbus ab Rathaus Eggols-
heim oder privat nach Hundshaupten
Anmeldung: Jugendpflege Markt Eggolsheim, Teresa Borek
jugendpflege@eggolsheim.de, 0151 14569732
oder auf www.eggolsheim.ferienprogramm-online.de
 

Fotos: Lena J., 15 Jahre, Eggolsheim“
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Volksbank Eggolsheim
Hauptstraße 38, 91330 Eggolsheim
(im Foyer der Volksbank)

EDEKA Markt Eggolsheim
Am Hirtentor 17, 91330 Eggolsheim
(außen beim Eingang)

Lindner-Park, Bahnhofstraße 55
91330 Eggolsheim 
(außen, Ecke Haupteingang)

Feuerwehrgerätehaus Bammersdorf
Oertelbergstraße 4,
91330 Eggolsheim (Vorplatz Feuerwehr)

Feuerwehrgerätehaus Rettern
Leithenweg 1, 91330 Eggolsheim

Feuerwehrgerätehaus Kauernhofen
Andreas-Knauer-Straße 52, 91330 
Eggolsheim (Vorplatz Feuerwehr)

Liasgrube Unterstürmig
Zur Liasgrube 1, 91330 Eggolsheim
(Eingang Toilettenhäuschen)

Bushaltestelle Weigelshofen
Mühlwiesenweg 2, 91330 Eggolsheim
(Am Bushäuschen) 

Brauerei Först
Drügendorf 26,
91330 Eggolsheim

KJR

Einladung zur Schulungsreihe
„Medienkompetenz & Jugendschutz“

Die Nutzung digitaler Medien durch Kinder und Jugendliche nimmt 
seit Jahren zu. Im Zuge der Corona-Pandemie, Homeschooling und 
dem Wegfall von Jugend- und Freizeitaktivitäten, verlagerte sich das 
Leben vieler junger Menschen noch einmal mehr in den digitalen 
Raum.

In der Schulungsreihe vom Kreisjugendring Forchheim werden 
verschiedene Nutzungsmöglichkeiten, aber vor allem auch die Her-
ausforderungen und Gefahren thematisiert, denen junge Menschen 
online meist ungefiltert ausgesetzt sind. Geschulte Referenten geben 
Tipps und praktische Handlungsempfehlungen für den medienpäda-
gogischen Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Die Veranstaltun-
gen finden in Kooperation mit der Medienfachberatung Oberfranken 
und dem Referentennetzwerk der Stiftung Medienpädagogik Bayern 
statt. Die gesamte Reihe richtet sich an Eltern(-teile), Multiplikator/-
innen und Interessierte der Jugendarbeit ab 15 Jahren. Alle weite-
ren Infos und die Anmeldung sind unter www.kjr-forchheim.de zu 
finden.
09.09.21
Schwerpunkt Cybermobbing
Anmeldeschluss: 29.08.2021
21.09.21
Schwerpunkt Soziale Medien
Anmeldeschluss: 05.09.2021

30.09.21
Schwerpunkt Fake News
Anmeldeschluss: 19.09.2021
06.10.21
Schwerpunkt Handy & Smartphone
Anmeldeschluss: 26.09.2021

Brombachsee Olé! – Sommerferienfreizeit vom 31.08. – 03.09.
Die Sommer-Jugendfreizeit des Kreisjugendrings Forchheim führt 
dieses Jahr nach Spalt am Brombachsee. Verschiedene Freizeit-
möglichkeiten laden die Teilnehmenden dazu ein Spaß, Action und 
Gemeinschaft in den Ferien zu erleben. Nicht nur direkt am Haus, 
sondern auch in der Umgebung sind unterschiedliche Aktivitäten 
wie Schwimmen, Radfahren oder Tischtennis möglich. Es sind noch 
Restplätze für Jungen im Alter von 12 – 15 Jahren verfügbar. Alle 
weiteren Informationen und die Anmeldung zur Veranstaltung sind 
unter www.kjr-forchheim.de noch bis zum 15.08.2021 zu finden.

Geochallenge rund um die Lillachquelle am 07.09.21
Die zweite Geochallenge dieses Jahr vom Kreisjugendring Forch-
heim startet am Wanderparkplatz in Weißenohe und führt die Lillach 
entlang. Teilnehmen können Mädchen und Jungen im Alter von 8 
bis 11 Jahren. Mit Hilfe von GPS-Geräten macht sich die Gruppe 
auf den Weg, die Natur zu erkunden und gemeinsam einen Schatz 
zu suchen. Wenn die Gruppe groß genug ist, teilen sich Jungen und 
Mädchen auf und treten bei der Challenge gegeneinander an! Spaß 
und Gemeinschaft stehen dabei aber immer an erster Stelle. An den 
Stationen erwarten die Teilnehmenden unterschiedliche Aufgaben 
und Rätsel, die im Team gelöst werden müssen. Der Treffpunkt ist 
am Wanderparkplatz in Weißenohe. Alle weiteren Informationen und 
die Anmeldung zur Veranstaltung sind unter www.kjr-forchheim.de 
noch bis zum 22.08.2021 zu finden.

 
Aufsichtspflichtseminar – weiterer Termin am 25.09.2021
Von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich in der Jugend-
arbeit engagieren, wird viel verlangt: methodische Fitness, pädago-
gisches Geschick, rechtliche Kenntnisse sowie Durchsetzungs- und 
Einfühlungsvermögen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen.

Gemeinsam mit dem Referenten und Rechtsanwalt Stefan Obermeier 
vermittelt der Kreisjugendring Forchheim mit Hilfe anschaulicher 
Beispiele rechtliche Grundlagen in der Kinder- und Jugendarbeit. 
Schwerpunkte sind dabei Rechte und Pflichten von Leitungspersonen 
in der Jugendarbeit, Wissenswertes zum Thema „Aufsichtspflicht“, 
Haftungsfragen, Sexualstrafrecht und natürlich persönliche Frage-
stellungen der Teilnehmenden.

Soweit möglich wird das Seminar in Präsenzform durchgeführt. 
Sollte das aufgrund der aktuellen Situation nicht möglich sein, wird es 
online stattfinden. Das Seminar findet am Samstag, den 25.09.2021, 
von 09:30 bis 17:00 Uhr statt.

Das Seminar ist Bestandteil der Juleica-Ausbildung für ehrenamtli-
che Jugendleitungen.

Die Teilnahmekosten betragen 20,00 € pro Person inkl. Verpflegung 
und Material. Anmeldeschluss ist am 05.09.2021.

Die Online-Anmeldung sowie weitere Informationen finden Sie 
unter www.kjr-forchheim.de.
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Seelsorgeeinheit Eggolsheim
Kath. Pfarramt St. Martin
Hauptstraße 47, 91330 Eggolsheim
Telefon: 09545/443971-0
Mail: st-martin.eggolsheim@erzbistum-bamberg.de

Homepage: www.seelsorgeeinheit-eggolsheim.de
Sprechstunde von Pfarrer Daniel Schuster
nur nach telefonischer Voranmeldung jeweils
Mittwoch von 10 bis 11 Uhr Tel. 09545/443971-0

PR Andreas Barthel (andreas.barthel@erzbistum-bamberg.de)
in Eggolsheim unter Tel. 09545/4439713 zu erreichen

GR Helena Lang (helena.lang@erzbistum-bamberg.de)
in Hallerndorf unter Tel. 09545/8252 zu erreichen
Sprechstunde in Eggolsheim:
Donnerstag von 10.30 bis 12.00 Uhr

Pfarrsekretärin Petra Graßl – Bürozeiten
Dienstag und Donnerstag von 9 bis 11 Uhr
Tel. 09545/443971-0

Seniorenzentrum St. Martin,
Schirnaidler Str. 5, Tel. 09545/4436-0
Leitung: Sr. Mercitta – 
ah.eggolsheim@caritas-bamberg.de

Pfarrei Drosendorf
Maria Heimsuchung Drosendorf
St. Georg Weigelshofen
Pfr. Daniel Schuster – Tel. 09545/443971-0

Pfarrei Drügendorf
St. Margaretha Drügendorf
Heilig Kreuz Tiefenstürmig
Pfr. Daniel Schuster – Tel. 09545/443971-0

Kirchliche Termine:
Samstag, 31. Juli
18.00 Uhr Eggolsheim: Vorabendmesse

Sonntag, 1. August
09.30 Uhr Drügendorf: Wortgottesfeier
(Bitte vorab in die Anmeldeliste eintragen!)
Sonntag, 8. August
09.30 Uhr Eggolsheim: Wortgottesfeier

Samstag, 14. August
18.30 Uhr Eggolsheim: Vorabendmesse

Sonntag, 15. August – Maria Himmelfahrt
10.00 Uhr Götzendorf: Festgottesdienst zur Kirchweih
(Der Gottesdienst findet vor der Kapelle statt! Bei schlechtem Wetter 
entfällt der Gottesdienst.)
14.00 Uhr Eggolsheim: Taufen (nicht öffentlich)
15.00 Uhr Eggolsheim: Taufen (nicht öffentlich)
16.00 Uhr Eggolsheim: Taufen (nicht öffentlich)
17.00 Uhr Bammersdorf: Eucharistiefeier an der Endreskapelle

Samstag, 21. August
13.00 Uhr Drügendorf: Trauung (nicht öffentlich)
15.00 Uhr Drosendorf: Taufen (nicht öffentlich)
15.30 Uhr Eggolsheim: Taufe (nicht öffentlich)
18.30 Uhr Eggolsheim: Vorabendmesse

Samstag, 28. August
11.00 Uhr Drügendorf: Trauung (nicht öffentlich)
18.30 Uhr Eggolsheim: Vorabendmesse

Sonntag, 29. August
10.00 Uhr Drügendorf: Festgottesdienst zur Kirchweih
(Bei schlechtem Wetter weichen wir in die Kirche aus, das Platzange-
bot ist jedoch reduziert, Übertragung ins Freie.)
14.00 Uhr Eggolsheim: Taufen (nicht öffentlich)

Samstag, 4. September
13.00 Uhr Eggolsheim: Trauung (nicht öffentlich)
18.30 Uhr Eggolsheim: Vorabendmesse

Sonntag, 5. September
09.30 Uhr Eggolsheim: Pfarrgottesdienst
14.00 Uhr Eggolsheim: Taufen (nicht öffentlich)
15.00 Uhr Eggolsheim: Taufen (nicht öffentlich)
16.00 Uhr Eggolsheim: Taufen (nicht öffentlich)

Samstag, 11. September
13.00 Uhr Eggolsheim: Trauung (nicht öffentlich)
18.30 Uhr Eggolsheim: Vorabendmesse

Sonntag, 12. September
08.30 Uhr Unterstürmig: Eucharistiefeier zur Kirchweih
(Der Gottesdienst findet vor der Kapelle statt! Bei schlechtem Wetter 
entfällt der Gottesdienst.)
09.30 Uhr Drügendorf: Wortgottesfeier (Kirche)
(Bitte vorab in die Anmeldeliste eintragen!)
10.00 Uhr Drosendorf: Pfarrgottesdienst zur Kirchweih
(Der Gottesdienst findet vor dem Schützenhaus statt.)

FFP2-Maskenpflicht gilt derzeit in allen GD in geschlossenen 
Räumen, also in allen Kirchen. Bei Gottesdiensten im Freien darf die 
Maske am Platz abgenommen werden.
Hinweis aus dem Pfarrbüro Eggolsheim: Ab August 2021 finden die 
Vorabendmessen in der Pfarrkirche Eggolsheim um 18.30 Uhr statt.

Im Zeitraum 31.07. bis einschl. 29.08.21 findet an dem Wochenende 
in der Pfarrkirche Eggolsheim nur ein Gottesdienst statt (entwe-
der Samstagabend oder Sonntagvormittag). Aufgrund der Corona-
Pandemie wird Pfarrer Schuster sich selbst an den Wochenenden 
vertreten. Wegen der Urlaubssituation entfallen im oben genannten 
Zeitraum die Predigten. Wir bitten um Verständnis.

Betrifft: Erstkommunion 2022
Liebe Eltern,
in den letzten Wochen habe ich Briefe an alle Eltern verschickt, deren 
Kind laut unserem Meldewesen für die Erstkommunion in Frage 
kommt. Durch Zuzug etc. kann es aber sein, dass die Informationen 
nicht vollständig sind. Deshalb meine Bitte:
Sollten Sie in den letzten Tagen keinen Erstkommunion-Brief erhal-

KIRCHEN
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KIRCHEN

ten haben, aber Ihr Kind, das im Schuljahr 2021/22 die 3. Klasse 
besucht, zur Erstkommunion anmelden wollen, schicken Sie mir 
bitte so bald wie möglich ein Nachricht!
Ihre Gemeindereferentin Helena Lang
E-Mail: helena.lang@erzbistum-bamberg.de 

Gößweinsteinwallfahrt Bammersdorf 2021
Einladung zur Pilgerwanderung
Liebe Freunde der Bammersdorfer Gößweinsteinwallfahrt, aufgrund 
der aktuellen Coronauflagen ist es auch in diesem Jahr nicht mög-
lich, die Wallfahrt nach Gößweinstein wie gewohnt durchzuführen. 
Deshalb planen wir für dieses Jahr eine Pilgerwanderung nach Göß-
weinstein für Samstag, 11. September 2021. Die Teilnahme ist nur 
privatrechtlich eigenverantwortlich möglich. Gerne haben wir auch 
das Angebot aus Gößweinstein angenommen, einen Wallfahrtsgot-
tesdienst in der Basilika am Samstag, 11. September 2021, um 15.30 
Uhr, mit uns zu feiern. Details zur geplanten Pilgerwanderung können 
gerne erfragt/besprochen werden mit Günter Maier (09191/14283) 
und Gerhard Kummerer (09191/2355).

Evang.-Luth. Kirche
Evang.-Luth. Christuskirche Forchheim –
Friedenskirche Eggolsheim
Pfarramt Christuskirche
Forchheim, Paul-Keller-Straße 19
pfarramt.christuskirche.fo@elkb.de
Tel. 09191/2145, Fax 09191/14346
Bürozeiten: Dienstag, Donnerstag und
Freitag von 8.30 bis 11.00 Uhr
Pfarrer Ulrich Bahr
Tel: 09131/43467

Kirchliche Termine:

Evang. Gottesdienste in der Friedenskirche Eggolsheim
Sonntag, 01.08.
10:30 Uhr Gottesdienst (Prädikant Forkel)
Sonntag, 08.08.
10:30 Uhr Gottesdienst, 2 Kramer-Bilder ins Wort gesetzt (Pfarrer 
Bahr)

Sonntag, 15.08.
10:30 Uhr Gottesdienst (Prädikantin G. Greim)

Sonntag, 22.08.
10:30 Uhr Gottesdienst (Bär)

Sonntag, 29.08.
10:30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Cramer)

Veranstaltung zur Ausstellung „HeimWeg“ in der Christuskirche:
Do, 26.08.
Zur Geschichte der Sinti und Roma in Bayern und unserer Region, 
vorgestellt von Vertretern des Landesverbandes der Sinti und Roma

Evang. Gottesdienste in der Christuskirche Forchheim
Sonntag, 01.08.
10:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Prädikant Forkel)

Sonntag, 08.08.
10:30 Uhr Gottesdienst mit Matinee, 2 Kramer-Bilder ins Wort 
gesetzt (Pfarrer Bahr)

Sonntag, 15.08.
10:30 Uhr Gottesdienst (Prädikantin G. Greim)

Sonntag, 22.08.
10:30 Uhr Gottesdienst (Bär)

Sonntag, 29.08.
10:30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Cramer)

Jetzt umso mehr:
Wir sind Partner in Europa!

Verloren/Gefunden:

Seniorenhandy
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VEREINE

Dorftreff Faulenzer Eggolsheim e.V.
Preisverleihung Ehrenamtspreis 2021
Das Faulenzer-Team hatte Grund zum Feiern. Verliehen wurde der 
Ehrenamtspreis 2021 von der Versicherungskammer Stiftung für das 
Zusammenwirken von Ehrenamt und Kommunen im Sinne eines 
lebenswerten Ortes für alle Bürgerinnen und Bürger. Der Verein 
schafft Gemeinschaft vor Ort und bringt Jung und Alt zusammen. 
Das Preisgeld in Höhe von 5.000,00 € wurde am 02.07.2021 von der 
Regierungspräsidentin Frau Heidrun Piwernetz überreicht. Ebenso 
extra angereist von nah und fern sind der Vorstand, die Geschäftslei-
tung und die Stiftungsreferentin der Versicherungskammer Stiftung 
aus München, die Ehrenamtsbeauftragte der Bay. Staatsregierung 
Frau Eva Gottstein, der stellvertretende Landrat Herr Otto Sieben-
haar und der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Forchheim Herr Dr. 
Ewald Maier. Schlussendlich zu verdanken hat das Faulenzer-Team 
den Gewinn Frau Petra Mackedanz (ehem. Sekretärin 1. Bürgermeis-
ter). Frau Mackedanz hat von der Ausschreibung für den Ehrenamts-
preis 2021 gelesen und nahezu in Eigenregie gehandelt. An dieser 
Stelle bleibt nur zu sagen: Herzlichen Glückwunsch an alle Beteilig-
ten, macht weiter so!

FFW Kauernhofen e.V.
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2020 mit Neuwahlen
Liebe Feuerwehrmitglieder, wir laden Euch herzlich zu unserer Jah-
reshauptversammlung ein.
Samstag, den 14.08.2021, um 20.00 Uhr
Versammlungsort: Eismann Garten oder Saal in Kauernhofen
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
Vereinsversammlung:
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Bericht des 1. Vorstandsvorsitzenden
4. Bericht der Schriftführerin
5. Bericht des Kassiers
6. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der Vorstandschaft
7. Ehrungen
8. Neuwahlen: 1. Vorsitzender, stellv. Vorsitzender,
 2. stellv. Vorsitzender, Kassier, Schriftführer
9. Neuaufnahmen
10. Wünsche, Anregungen

Aktiven Versammlung:
1. Begrüßung durch den 1. Bürgermeister bzw. einen
 Vertreter der Gemeinde
2. Bericht des Kommandanten
3. Bericht des Jugendwartes
4. Neuwahlen: 1. Kommandant
5. Grußworte
6. Wünsche, Anregungen
Die aktiven Mitglieder erscheinen in Uniform, da es sich um eine 
Dienstversammlung handelt.
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Sebastian Grasser Matthias Grasser Claus Schwarzmann
1. Vorsitzender 1. Kommandant 1. Bürgermeister

Fränkische-Schweiz-Verein
Ortsgruppe Eggolsheim - Einladung
Die Ortsgruppe Eggolsheim des Fränkische-Schweiz-Vereins lädt 
ganz herzlich zu einer Rundwanderung mit Wanderwart Thomas 
Berbalk ein. Am Samstag, den 31. Juli 2021, um 9.00 Uhr ist Treff-
punkt im Zentrum von Rettern. Die ca. 3-stündige Rundwanderung 
wird von Rettern über den Högelstein nach Kauernhofen und wieder 
zurück nach Rettern gehen. Herzliche Einladung an die gesamte 
Bevölkerung, auch für Neubürger sehr interessant!
Weiter lädt die Ortsgruppe Eggolsheim des Fränkische-Schweiz-
Vereins ganz herzlich zu einer „Familienwanderung“ mit Wander-
wart Herbert Wetzel ein. Am Sonntag, 15. August 2021, um 13:00 
Uhr ist Treffpunkt an der Jägersburg in Bammersdorf. Die ca. 2,5 
Stunden-Wanderung geht von der Heroldsmühle durchs Trockental 
nach Oberleinleiter. An der Jägersburg können Fahrgemeinschaften 
gebildet werden.

Exkursion „Sagenhaftes Eggolsheim“
Vom Fränkische-Schweiz-Verein, Ortsgruppe Eggolsheim, orga-
nisiert, konnte Dr. Rudolf Distler 50 interessierte Bürgerinnen und 
Bürger am alten Tanzsaal in Eggolsheim begrüßen. Es war der Beginn 
eines Erlebnisrundgangs entlang des ehemaligen Schwedengrabens.
Kurzweilig erzählte Rudolf Distler an markanten Stellen Sagen und 
Geschichten aus vergangenen Zeiten; zum Beispiel, wie die Bewoh-
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4. Dan, beide Dojo Weilersbach. Helmut war sichtlich stolz auf seine 
Karateka, die alles von ihm gelernt und bestanden haben. Das Bild 
zeigt von links: H. Thiemel, Alexander, Thorsten, Nadine, Helmut, 
Sabrina, Anna und Christian. Weitere Informationen unter www.
karatekampfkunst.de 

Chor Schabeso
Schabeso meldet sich zurück
Nach einer langen Zeit ohne Chorproben hat sich der Eggolsheimer 
Chor Schabeso umso mehr über einen Tagesausflug gefreut. Nach 
über einem Jahr ohne Jahresausflug machten die Vorstände Hans 
Mohnkorn und Elli Roppelt das Vorhaben möglich.
Die beiden haben sich wieder einmal etwas einfallen lassen, um die 
Gruppe aufzumischen und neuen Schwung rein zu bringen. Alle Teil-
nehmer waren entsprechend der Vorgaben geimpft oder getestet, so 
konnte dieser Ausflug ein unbeschwertes Erlebnis werden.
Für uns als Chormitglied war es natürlich aufregend zum Treffpunkt 
zu fahren, ohne zu wissen, wohin die Reise geht. Die Chorleiter woll-
ten es natürlich nicht gleich verraten. Wir wurden in Gruppen ein-
geteilt und durften einige knifflige Fragen lösen. Bei den Lösungen 
versteckte sich das Wort des Zieles.
Unser Ziel war die Mainschleife. In Gaibach wurden wir von zwei 
fürstlichen Kutschergespannen empfangen! Dort durften wir zwei 
wunderbare entschleunigende Stunden in der Kutsche mit toller Aus-
sicht und einem guten Schoppen Wein genießen. Dabei durfte ein 
kurzer Stopp mit Gesangseinlage nicht fehlen. Danach fuhren die 
hungrigen Schabesianer zu einem ganz besonderen Ort, die Kons-
titutionssäule. Diese ist eine Erinnerung an die Bayerische Verfas-
sung von 1818. Ein perfekter Ort für ein Picknick mit gemütlicher 
Brotzeit. Nach der Stärkung wartete eine kleine Wanderung bei der 
Hallburg mit Weinprobe und lustigen Spielen auf uns.
Mit dem Wetter hatte der gute Herrgott Erbarmen mit uns. Ab Mittag 
klarte der Himmel auf und wir wurden mit nur wenigen Regentrop-
fen bedient.

ner damals gelebt und wovor sie sich gefürchtet haben. An der Mar-
tinskirche war das Beinhaus, das Angst und Schrecken verbreitete. 
Am Hirtentor demonstrierte Rudolf Distler, wie zänkischen Frauen 
die Halsgeige angelegt wurde. Interessant auch die Geschichte des 
Eggolsheimer Spitals. So wurde der Rundgang für viele zum Erleb-
nis und humorvoll erzählte Rudolf Distler Lustiges und Gruseliges 
aus der Eggolsheimer Geschichte.

DJK SC Neuses
Neue Okinawa Karate Meister
Bei der diesjährigen, wegen Corona oft verschobenen Meisterprü-
fung des Deutschen Karate Verbandes, erhielten 6 Prüflinge aus 
den Händen der DKV Prüfer Reiner Thiemel und Helmut Stadel-
mann ihre Ernennungs-Urkunden. H. Thiemel merkte in seinem 
Schlusswort an, dass das in allen Facetten gezeigte Karate über den 
geforderten Prüfungsvorgaben lag. Nach stundenlangen Prüfungen 
erkämpften sich von der DJK SC Neuses Thorsten Lehmann den 4. 
Dan, Alexander Regus den 2. Dan, Nadine Schauer und Christian 
Mayr den 1. Dan, Sabrina Hofmann den 5. Dan und Anna Knauer den 
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Auf der Stollburg im Handthal genossen wir mit überragender Aus-
sicht unser wohl verdientes Abendessen und ließen den Abend mit 
guten Gesprächen ausklingen.
Die Chorleiter hatten wieder einmal einen erfolgreichen Ausflug 
geplant, an den wir sehr gute Erinnerungen behalten werden und 
die zwei haben es geschafft, unsere Gemeinschaft zu stärken und 
zu festigen. Wir freuen uns, wieder jeden Mittwoch um 20 Uhr in 
der Eggolsheimer Schulaula mit Sicherheitsabstand zu proben. Am 
28.07. ist die letzte Chorprobe vor der Sommerpause, danach geht es 
Mitte September 2021 wieder weiter. Wir freuen uns auf interessierte 
Neuchormitglieder.
Infos unter www.Schabeso.de 

Schachclub Eggerbachtal
Wir machen dieses Jahr keine Sommerpause. Unser Trainings- und 
Spielabend findet jeden Freitag in der Mensa der Grund- und Mittel-
schule Eggolsheim zu folgenden Zeiten statt:

Schachpiratentraining Gruppe 1 (die jüngeren): 16:30 - 17:30 Uhr
Schachpiratentraining Gruppe 2 (die älteren): 17:45 - 18:45 Uhr
Erwachsenentraining: 19:00 - 21:30 (mit Lüftungspausen, 
falls wir innen sind)

Termine und Veranstaltungen:
31. Juli ab 9:30 Uhr – Eggerbachtaler Schachpiraten beim Jugend-
schnellschachturnier in Forchheim
ab 17 Uhr – Saisonabschlussfest auf dem Drosendorfer Keller, für 
alle Mitglieder mit Angehörigen;

Schach im Ferienprogramm der Marktgemeinde Eggolsheim 
(Anmeldung über die Gemeinde Eggolsheim unter www.eggols-
heim.ferienprogramm-online.de)

1) Schachschnuppern für Anfänger in der Muckibude für Hirngym-
nastik
Freitag: 06.08.2021 14-16 Uhr 
Montag: 09.08.2021 10-12 Uhr  
2) Einfach nur mal Schachspielen, mit kleinen Tricks und Zaubereien 
den Gegner reinlegen
Freitag: 13.08.2021 14-16 Uhr
Montag: 16.08.2021 10-12 Uhr  
3) Kleine Turnierspiele mit verschiedenen Schacharten
Freitag: 27.08.2021 15-18 Uhr
  
27. August – 18/19:30 Uhr – Markt- und Vereinsmeisterschaft 4. 
Runde
17. September - 19 Uhr – Vereinsblitzmeisterschaft
8. Oktober – 19 Uhr - Vereinsschnellschachmeisterschaft

Das neue Schachrätsel für alle kleinen und großen Großmeister:
Diesmal eine leichte Sommeraufgabe aus der Rubrik „Springerdi-
plom“ zum Thema „Ausschalten der Verteidigung“ ohne Tipp. Bei 
der letzten Ausgabe hatte das Diagramm gefehlt, daher die Aufgabe 
nochmal. Wer die Lösung an sc-eggerbachtal@t-online.de mailt, 
bekommt eine kleine Aufmerksamkeit - (Auflösung in der nächsten 
Ausgabe): 

SV DJK Eggolsheim
Damengymnastik - kurze Sommerpause
Die Damengymnastik findet bis 30. August in der Eggerbach-Halle 
statt. Nach kurzer Sommerpause ist der Start wieder am 20. Septem-
ber zur gewohnten Uhrzeit von 19.00 bis 20.00 Uhr in der Turnhalle. 
An drei Montagen im Monat leitet Frau Katrin Ritter die Turnstunde 
mit den Schwerpunkten Stretching, Rückenschule, Gedächtnis-
training, Muskelaufbau, Kondition und Entspannung. Am vierten 
Montag steht weiterhin Herr Erdmann Schneider zur Verfügung, der 
Qi-Gong vermittelt. Das aktuell gültige Hygienekonzept wird wei-
terhin beachtet. Neuzugänge sind herzlich willkommen. Wer noch 
Fragen hat, wendet sich bitte an die Abteilungsleiterin Theresia Fech-
ner (Tel. 09545/1875).

Neustart Kinderturnen
Es darf wieder geturnt werden! Am 17.09.2021 starten die Gruppen 
des Kinderturnens in eine neue Saison. Eltern-Kind-Turnen unter 
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Termine des Seniorenbüros Forchheim
Juli 2021

Di.	 03.08.	 10:00	Uhr	Veeh-Harfen	Gr.1	im	Treffpunkt	Aktive	Bürger

Di.	 03.08.	 14:00	Uhr	Skat	im	Treffpunkt	Aktive	Bürger

Mi.	04.08.	 09:30	Uhr	Veeh-Harfen	Gruppe	3	im	Treffpunkt	Aktive	Bürger

Mi.	04.08.	 15:00	Uhr	Englisch	plaudern	im	Treffpunkt	Aktive	Bürger

Do.	05.08.	 10:00	Uhr	Gedächtnistraining	im	Treffpunkt	Aktive	Bürger

Do.	05.08.	 10:00	Uhr	Nordic	Walking,	Treffpunkt	Parkplatz	Weingartsteig

Do.	05.08.	 14:30	Uhr	Scrabble	im	Treffpunkt	Aktive	Bürger

Sa.	07.08.	 09:30	Uhr	Naturkundler,	Treffp.	E-Center	Parkplatz	Bamberger	Str.	51

Di.	 10.08.	 09:00	Uhr	Wandern,	Treffpunkt	Lidl-Parkplatz	Bügstr.	80

Di.	 10.08.	 10:00	Uhr	Veeh-Harfen	Gr.1	im	Treffpunkt	Aktive	Bürger

Mi.	11.08.	 09:30	Uhr	Veeh-Harfen	Gruppe	3	im	Treffpunkt	Aktive	Bürger

Mi.	11.08.	 15:00	Uhr	Englisch	plaudern	im	Treffpunkt	Aktive	Bürger

Do.	12.08.	 10:00	Uhr	Nordic	Walking,	Treffpunkt	Parkplatz	Weingartsteig

Do.	12.08.	 14:30	Uhr	Scrabble	im	Treffpunkt	Aktive	Bürger

Fr.	 13.08.	 16:00	Uhr	Boccia,	Treffpunkt	Sportheim	FC	Burk

Sa.	14.08.	 09:30	Uhr	Naturkundler,	Treffp.	E-Center	Parkplatz	Bamberger	Str.	51

Di.	 17.08.	 10:00	Uhr	Veeh-Harfen	Gr.1	im	Treffpunkt	Aktive	Bürger

Di.	 17.08.	 14:00	Uhr	Skat	im	Treffpunkt	Aktive	Bürger

Mi.	18.08.	 09:30	Uhr	Veeh-Harfen	Gruppe	3	im	Treffpunkt	Aktive	Bürger

Mi.	18.08.	 15:00	Uhr	Englisch	plaudern	im	Treffpunkt	Aktive	Bürger

Do.	19.08.	 10:00	Uhr	Gedächtnistraining	im	Treffpunkt	Aktive	Bürger

Do.	19.08.	 10:00	Uhr	Nordic	Walking,	Treffpunkt	Parkplatz	Weingartsteig

Do.	19.08.	 14:30	Uhr	Scrabble	im	Treffpunkt	Aktive	Bürger

Sa.	21.08.	 09:30	Uhr	Naturkundler,	Treffpunkt	E-Center	Parkplatz	Bamberger	

Str.	51

Di.	 24.08.	 09:00	Uhr	Wandern,	Treffpunkt	Lidl-Parkplatz	Bügstr.	80

Di.	 24.08.	 10:00	Uhr	Veeh-Harfen	Gr.1	im	Treffpunkt	Aktive	Bürger

Mi.	25.08.	 09:30	Uhr	Veeh-Harfen	Gruppe	3	im	Treffpunkt	Aktive	Bürger

Mi.	25.08.	 15:00	Uhr	Englisch	plaudern	im	Treffpunkt	Aktive	Bürger

Do.	26.08.	 10:00	Uhr	PC/Internet-Sprechstunde	im	Treffpunkt	Aktive	Bürger

Do.	26.08.	 10:00	Uhr	Nordic	Walking,	Treffpunkt	Parkplatz	Weingartsteig

Do.	26.08.	 14:30	Uhr	Scrabble	im	Treffpunkt	Aktive	Bürger

Fr.	 27.08.	 16:00	Uhr	Boccia,	Treffpunkt	Sportheim	FC	Burk

Sa.	28.08.	 09:30	Uhr	Naturkundler,	Treffp.	E-Center	Parkplatz	Bamberger	Str.	51

Di.	 31.08.	 10:00	Uhr	Veeh-Harfen	Gr.1	im	Treffpunkt	Aktive	Bürger

Di.	 31.08.	 14:00	Uhr	Handarbeiten	im	Treffpunkt	Aktive	Bürger,

	 	 	 Leitung	Fr.	Ute	Bergunde

Infos:
Seniorenbüro	Forchheim	e.V.
Nürnberger	Str.	15,	91301	Forchheim
Telefon:	09191-66220		,	Fax:	09191-640517

der Leitung von Gisela Peschka-Endres findet am Freitag von 14.00 
bis 15.00 Uhr statt. Das Turnen der 4-6jährigen und das Turnen der 
Schulkinder bis zur 4. Klasse unter der Leitung von Manuela Denzler 
findet zeitgleich am Freitag von 15.00 bis 16.00 Uhr statt. Die Durch-
führung wird gemäß den dann aktuell geltenden Coronavorschriften 
stattfinden. Für Andrea Pöhlmann, die das Turnen der 4-6-jährigen 
10 Jahre lang geleitet hat, wird dringend eine Nachfolgerin gesucht. 
Für ihr Engagement im Sportverein schon an dieser Stelle herzlichen 
Dank. Wer sich für das Turnen mit Kindern in dieser Altersgruppe 
interessiert, möchte sich bitte umgehend beim 1. Vorsitzenden H. 
Amon (Tel. 09545/7715) melden. Nach der langen Coronadurststre-
cke freuen sich die Übungsleiterinnen auf den Start im September.

Reitschule Fränkische Schweiz e.V.
Amelie von Harsdorf fördert die Nachwuchs Dressurreiterinnen 
der Reitschule Fränkische Schweiz e.V. in Götzendorf

Am Samstag, den 10. Juli 2021, bei schönstem Sonnenschein gab die 
erfolgreiche Dressurreiterin und Ausbilderin Amelie von Harsdorf 
unseren Nachwuchs-Dressurreiterinnen in Götzendorf eine sehr lehr-
reiche Unterrichtseinheit. Amelie von Harsdorf schloss ihre Lehre bei 
Hubertus Schmidt mit Stensbeck Auszeichnung ab und war danach 
bei Klaus Balkenhol tätig. Seit Juli 2020 ist sie in Aubenhausen 
Home of the Dressage Horse #teamaubi@aubenhausen und begleitet 
Kunden und Pferde von der Grundausbildung bis zur Championats-
reife. Bei der Unterstützung unserer jungen Reiterinnen zeigte sie 
viel Einfühlungsvermögen und gab wertvolle Tipps für die weiter-
führende Arbeit mit den Pferden. Wir hoffen, dass eine Turnierteil-
nahme im Breitensport bald wieder möglich sein wird, so dass das 
Gelernte von unserem Nachwuchs erfolgreich gezeigt werden kann. 
Bereits 2019 nahmen die jungen Talente der Reitschule Fränkische 
Schweiz e.V. sehr erfolgreich an zahlreichen Turnieren teil.
Bei uns ist jeder Pferdefreund herzlich willkommen. Wir bieten 
Ponyfreizeiten für Kinder ab 4 Jahren an, sowie Dressur- und Spring-
unterricht für die Fortgeschrittenen.
Infos unter www.kinderreitschule-eggolsheim.de 

VdK Ortsverband Eggolsheim
Einladung zum Kellerbesuch
Der VdK Eggolsheim lädt seine Mitglieder mit Partner und alle, die 
ein paar unterhaltsame Stunden mit uns verbringen möchten, auf den 
„Schwarzen Kreuz Keller“ in Eggolsheim ein. Wir treffen uns am 
Donnerstag, den 12. August 2021 ab 16:00 Uhr. Es gelten die aktuel-
len Hygienemaßnahmen (Mindestabstand und Maske bis zum Platz).
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Organisation des ärztlichen Bereitschaftsdienstes
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nur noch über die zentrale, kostenfreie 
Nummer 116 117 erreichbar. Die Servicestelle gibt weitere Informationen bzw. 
stellt den Kontakt zum zuständigen Bereitschaftsarzt her. Bei Unglücksfällen ist 
die 112 (Rettungsleitstelle) zu wählen, über die alle notwendigen Maßnahmen 
(Feuerwehr, Sanitäter etc.) eingeleitet werden. In Forchheim gibt es für bestimmte 
Abend- und Wochenendstunden eine Notfallpraxis, die Patienten aufsuchen kön-
nen:
Ärztliche Notfallpraxis Forchheim, Krankenhausstr. 8, 91301 Forchheim.
Die Kassenärztliche Vereinigung Bayern hat dafür die Öffnungszeiten festgelegt:
Montag, Dienstag, Donnerstag 19.00 – 21.00 Uhr;
Mittwoch und Freitag 16.00 – 21.00 Uhr;
Samstag, Sonntag und Feiertag 9.00 – 21.00 Uhr. 

Apotheken-Notdienste
Telefonischer Apotheken – Notdienstfinder
Festnetz: 0800 – 00 22 833  -  Handy: 22 8 33

Freitag,	30.	Juli	2021	 Stadt-Apotheke,	Forchheim,	Hauptstr.	37
Samstag,	31.	Juli	2021	 Martin-Apotheke,	Eggolsheim,	Hartmannstr.	40
Sonntag,	1.	August	2021	 West-Apotheke,	Forchheim,	Föhrenweg	34
Montag,	2.	August	2021	 Apotheke	im	Hornschuch-Park,	Forchheim,	Bayreuther	Str.	6	a
Dienstag,	3.	August	2021	 Apotheke	im	Globus,	Forchheim,	Willy-Brandt-Allee	1
Mittwoch,	4.	August	2021	 Linden-Apotheke,	Buttenheim,	Hauptstr.	47
Donnerstag,	5.	August	2021	 Apotheke	am	Klinikum,	Forchheim,	Krankenhausstr.	8
Freitag,	6.	August	2021	 Don-Bosco-Apotheke,	Forchheim,	Bayreuther	Str.	63
Samstag,	7.	August	2021	 easyApotheke,	Forchheim,	Hafenstr.	2
Sonntag,	8.	August	2021	 Apotheke	am	Pilatus	Campus,	Hausen,	Forchheimer	Str.	38
Montag,	9.	August	2021	 Kloster-Apotheke,	Forchheim,	Wiesentstr.	61
Dienstag,	10.	August	2021	 Marien-Apotheke,	Forchheim,	Gerh.-Hauptmann-Str.	19
Mittwoch,	11.	August	2021	 St.	Martins-Apotheke,	Forchheim,	Nürnberger	Str.	10
Donnerstag,	12.	August	2021	 Don-Bosco-Apotheke,	Eggolsheim/Neuses,	Fährstr.	17
Freitag,	13.	August	2021	 Regnitz-Apotheke	im	E-Center,	Forchheim,	Bamberger	Str.	51
Samstag,	14.	August	2021	 Schützenweg-Apotheke,	Forchheim,	Schützenstr.	5
Sonntag,	15.	August	2021	 Stadt-Apotheke,	Forchheim,	Hauptstr.	37
Montag,	16.	August	2021	 Martin-Apotheke,	Eggolsheim,	Hartmannstr.	40
Dienstag,	17.	August	2021	 West-Apotheke,	Forchheim,	Föhrenweg	34
Mittwoch,	18.	August	2021	 Apotheke	im	Hornschuch-Park,	Forchheim,	Bayreuther	Str.	6	a
Donnerstag,	19.	August	2021	 Apotheke	im	Globus,	Forchheim,	Willy-Brandt-Allee	1
Freitag,	20.	August	2021	 Linden-Apotheke,	Buttenheim,	Hauptstr.	47
Samstag,	21.	August	2021	 Apotheke	am	Klinikum,	Forchheim,	Krankenhausstr.	8
Sonntag,	22.	August	2021	 Don-Bosco-Apotheke,	Forchheim,	Bayreuther	Str.	63
Montag,	23.	August	2021	 easyApotheke,	Forchheim,	Hafenstr.	2
Dienstag,	24.	August	2021	 Apotheke	am	Pilatus	Campus,	Hausen,	Forchheimer	Str.	38
Mittwoch,	25.	August	2021	 Kloster-Apotheke,	Forchheim,	Wiesentstr.	61
Donnerstag,	26.	August	2021	 Marien-Apotheke,	Forchheim,	Gerh.-Hauptmann-Str.	19
Freitag,	27.	August	2021	 St.	Martins-Apotheke,	Forchheim,	Nürnberger	Str.	10
Samstag,	28.	August	2021	 Don-Bosco-Apotheke,	Eggolsheim/Neuses,	Fährstr.	17
Sonntag,	29.	August	2021	 Regnitz-Apotheke	im	E-Center,	Forchheim,	Bamberger	Str.	51
Montag,	30.	August	2021	 Schützenweg-Apotheke,	Forchheim,	Schützenstr.	5
Dienstag,	31.	August	2021	 Stadt-Apotheke,	Forchheim,	Hauptstr.	37
Mittwoch,	1.	September	2021	 Martin-Apotheke,	Eggolsheim,	Hartmannstr.	40
Donnerstag,	2.	September	2021	 West-Apotheke,	Forchheim,	Föhrenweg	34
Freitag,	3.	September	2021	 Apotheke	im	Hornschuch-Park,	Forchheim,	Bayreuther	Str.	6	a
Samstag,	4.	September	2021	 Apotheke	im	Globus,	Forchheim,	Willy-Brandt-Allee	1
Sonntag,	5.	September	2021	 Linden-Apotheke,	Buttenheim,	Hauptstr.	47
Montag,	6.	September	2021	 Apotheke	am	Klinikum,	Forchheim,	Krankenhausstr.	8
Dienstag,	7.	September	2021	 Don-Bosco-Apotheke,	Forchheim,	Bayreuther	Str.	63
Mittwoch,	8.	September	2021	 easyApotheke,	Forchheim,	Hafenstr.	2
Donnerstag,	9.	September	2021	 Apotheke	am	Pilatus	Campus,	Hausen,	Forchheimer	Str.	38
Freitag,	10.	September	2021	 Kloster-Apotheke,	Forchheim,	Wiesentstr.	61
Samstag,	11.	September	2021	 Marien-Apotheke,	Forchheim,	Gerh.-Hauptmann-Str.	19
Sonntag,	12.	September	2021	 St.	Martins-Apotheke,	Forchheim,	Nürnberger	Str.	10
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